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SCHWEIZERISCHE

Fragen der Theologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

KlROHEN
ZEITUNG

10/1974 Erscheint wöchentlich 7. März 142. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

Um eine Neugestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche im Wallis

/4m 7Ö./77. März 7974 Aat dew IFa/iiser Fo/A
ZiAer einen Fer/assnngsartiAei eiizM^Z/mmen,
der z/as FerAö'/tnw von Staat nnzi KircAe
neu ordnen so//. P/rünz/en nnd KircAenst//-
tnngen j/nzi not/eiz/enzZ geworden, Der Staat
Aat — oAne ver/<w.ng.rmä'.s.?/ge ZHj-rä'ndZg-
Aeit, aAer Zm Sinne woA/wo/ienz/er 77ZZ/e an
die K/rcAe — eine ZVot/ösnng getro//en nnzi
die Mnn/zipa/gemeinz/en zn Kn/Znsstenern
and /Czz/ttzsAnz/gets ermä'cAtigt, die 77öAe des
GeAaZiej nnzi der Sozia/ansprücAe der Gewi-
ZicAen /estge/egt «nd die P/arreien damii
vor einer wirA/icAen AGf/age AewaAri. /4Aer
dieve Ordnung ist zeiiZicA Ae/ristet — und
sie ist AnnzZesrecAt/icA an/ecAiAar. Die Fer-
/assnngsvor/age, die nun die de/iniiive Lö-
sung Aringen so/Z, gewä'ArZe/siei das iradiiio-
neZZe JFaZZisersysiem der /reien Kz'rcAe im
/reie/i «Sïactf, awc/z re/orra/er-
ie Kon/ession und s/eAi die FrricAttzng von
Kirz:AgemeinzZen vor, die von den Munizi-
pa/gemeinzien aAgescAicAiei, die Sorge /iir
die P/arreien ZiAerneAmen soiien. Die Fer-
/assungsnoveiie wurde vom Grossen Rai
einAeiiig angenommen, nun aAer meidei
sicA die Opposition, sodass ein AewegZer
/4AsZimznungsAamp/ zu erwarZen isZ. Der
SiscAo/ und der üAerwiegende Fei/ des TCie-

rus des OAerwaüis AaAen sicA AinZer die
Foriage geszeiiz. — Die Grundsätze der vor-
geiegZen Fer/assungsnoveiie und z'Are Mo-
five smd von /nfereroe wnc?

dür/Zen aucA diesseiZs der Bernera/pen, wie
der Ausgang der /4AsZimmung immer sein
möge, PeacAZung /inden.

Pro/. Rügen /se/e, FreiAurg

I. Das Anliegen einer Verfassungsnoveiie

Das kantonale Staatskirchenrecht löst
sich nur zögernd aus seiner Erstarrung.
Nach Inkrafttreten der revidierten Bun-
desverfassung von 1874 hatten die Kan-
tone ihr Staatskirchenrecht auf die neu-
gewährleistete Religionsfreiheit einge-
stellt. Aber im Verhältnis von Staat und
Kirche blieb die Bindung an die kon-
fessionelle Vergangenheit unverkennbar.
Nach den mühsamen Kämpfen im An-
schluss an das I. Vatiikanum traten zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts Beruhigung,

Besinnung und Abstand ein. Aber nur
zögernd nahm man Kenntnis von den ge-
wandelten Verhältnissen der konfessio-
nellen Strukturen und es fehlten die gei-
stigen Impulse zur Neugestaltung. Die
Folge ist die Tension zwischen dem er-
starrten Recht und der neuen Rechts-
Überzeugung.

In diesen hundert Jahren haben sich die
sozialen Strukturen des Staates gewan-
delt. Das Bild des konfessionell ge-
schlossenen Staates ist durch das Bild der
pluralistischen Gesellschaft gelockert und
abgelöst worden. Die im Staatskirchen-
recht vorherrschenden Leitbilder des
Deutschen Idealismus sind verblasst und
weichen der Tendenz zur Pragmatik. An-
gesichts eines heraufsteigenden materiali-
stischen und religiösen Nihilismus be-

gegnen sich die Kirche im Wunsch zur
Ökumene. Das gemeinsame Postulat der
Anerkennung des kirchlichen Selbstver-
ständnisses hat die 'konfessionelle Befan-
genheit gelöst. Die Mauern, mit denen
sich die Religionsparteien umhegt hatten,
scheinen verlebt und werden abgetragen.
Die Kirchen treten sich als Sozialpartner
zur Seite.

Es ergibt sich die neue Sicht im Verhält-
nis von Staat und Kirche. Der Staat soll
auf seine überlieferte Kirchenhoheit ver-
ziehten, die Kirche freistellen in Lehre
und Kultus, in ihrer innern Ordnung und
Verwaltung. Man könnte von einer Des-
integration von 'Staat und Kirche spre-
chen, wenn man darunter die Lösung der
Zweckbereiche und Zuständigkeiten ver-
steht. Einen Schritt weiter geht die For-
derung auf Trennung von Staat und Kir-
che. Sie geht auf ein Desengagement, in-
dem Kirche und Religion von der öffent-
lichrechtlichen in die private Sphäre ab-
gestuft werden sollen.

Jede Novellierung des Verhältnisses von
Staat und Kirche wird sich diesen Wan-
del vergegenwärtigen müssen. Sie fordert
den Dialog in allen Hauptproblemen des
Staatskirchenrechtes heraus.
Das Anliegen der Walliser Novelle lässt
sich auf zwei Momente zurückführen:
auf die verfassungsmässige Festlegung
des Verhältnisses von Staat und Kirche
und auf die Berücksichtigung neuer Ver-
hältnisse und neuer Einsichten.
Die katholischen Kantone haben im all-
gemeinen darauf verzichtet, in ihren Ver-
fassungen ein kirchenpolitisches System
festzulegen. Sie beschränken sich darauf
zu erklären, dass der grössere Teil ihres
Volkes der katholischen Konfession ange-
höre. Das ist die Feststellung eines Tat-
bestandes. Die Rechtsfolgen finden sich
im Gewohnheitsrecht, das die katholische
Kirche öffentlichrechtlich anerkennt.
Der Staat erhebt keinen Anspruch auf
eine Kirchenhoheit, wie sie sich im
System des Landeskirchentums der pro-

Aus dem Inhalt:

t/m eine ZVeizges/aZ/tzzig z/es FerAä'ifm'sses
vozz StztaZ unz/ KircAe im IFa/iw

BoZscAa/Z Papst Pants F/
znr Fastenzeit 7974

Die Priesterseminare — eine AZeiAenz/e

Sorge z/er KircAe

See/sorge in z/er P/arrei

Zzzsammeniegnng von P/arreien —
Steigenz/e Pez/entnng z/er DeAanate
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testantischen Kantone erhalten hat. Die
Repressiv- und Präventivmassnahmen
der radikalen Zeit wurden abgebaut. Die
Kirche ist freigestellt für ihre Sendung,
sie organisiert und verwaltet sich selb-
ständig nach eigenem Recht. Das ist
keine Trennung von Staat und Kirche,
weil die Kirche als Trägerin einer Bot-
schaft, die auch den Staat anspricht, an-
erkannt wird. Darin liegen vielmehr die
Elemente eines dritten Systems, das man
als System der freien Kirche ansprechen
kann.
Diesem Bild scheint das Walliser Recht
zu widersprechen. Der heute noch gel-
tende Art. 2 KV (1875 und 1907) 'be-

stimmt: «Die römisctwkatholisch-aposto-
lische Religion ist Staatsreligion.» Das
ist die einzige verfassungsmässige Be-
Stimmung zum Verhältnis von Staat und
Kirche. Im Sinne der Staatswissenschaf-
ten ist eine Staatsreligion entweder die
vom Staate kreierte oder die vom Staate
als alleinberechtigt anerkannte Religion
anzusehen. Das ist nicht verträglich mit
den Grundsätzen der Religionsfreiheit
unserer BV. Die Bestimmung hat denn
auch die Räte anlässlich der eidg. Ge-
währleistung beunruhigt. Sie hat aber —
1875 und 1907 —die richtige Interpréta-
tion gefunden: die Bestimmung besage
nichts anderes, als dass sich das Volk
des Wallis zum katholischen Glauben
bekenne und in diesem Sinne entbehre
sie des normativen Charakters. Tatsäch-
lieh liegt denn auch ein Kanzleiirrtum
vor. Der französische Text spricht in
allen Verfassungen des 19. und 20. Jahr-
hunderts von «religion de l'Etat» (nicht
von «religion d'Etat»), und auch der
deutsche Wortlaut des Art. 2 in den KV
von 1803, 1815, 1839 und 1848 lautet
auf Religion des Staates, d. h. des Staats-
Volkes.
Im Wallis ist das System der freien Kir-
che anerkannt. Schon Gareis und Zorn"
sprechen —• mit Bedauern von ihrem
Hegeischen Standpunkt aus — von einem
Eldorado kirchlicher Freiheit, dem sich
der Staat bereitwillig unterwerfe. Die
gleiche Festeilung findet sich bei Lan-
pert: «Wenn man von einigen Punkten
absieht, könnte im Kanton Wallis von
einer ehrlichen Verwirklichung des Prin-
zips «freie Kirche im freien Staat» die
Rede sein»L
Die Verfassungsnovelle ändert das 'be-
stehende kirchenpölitische System nicht.
Aber es wird aus dem Gewohnheitsrecht
in das stabilere Verfassungsrecht verlegt
und es werden bestimmte Systemsgrund-
sätze festgehalten, die da sind:
1. Alle Religionsgemeinschaften ent-
scheiden über ihre Lehre und ihren Kul-
tus frei und unabhängig und sie befinden
in den 'Schranken des öffentlichen Rech-
tes selbständig über ihre Organisation
und Verwaltung.
2. Die katholische und die reformierte
Konfession werden öffentlichrechtlich

anerkannt. Die andern Konfessionen un-
terstehen dem Privatrecht, können aber
nach Massgäbe ihrer Bedeutung im Kan-
ton durch Gesetz öffentlichrechtlich an-
erkannt werden.
3. Die beiden öffentlichrechtlich an-
erkannten Konfessionen organisieren sich
in Kirchgemeinden oder Kirchgemeinde-
verbänden, deren Behörden die Mittel
für den Kultus und die übrigen kirch-
liehen Bedürfnisse 'beschaffen und ver-
walten und darin der Aufsicht des Staates
unterstehen. Die Kirche kann ihnen wei-
tere Aufgaben übertragen.

IL Freie Kirche und freier Staat

Seit Augustinus sind Freiheit und Selb-

ständligkeit das bewegende Problem der
abendländischen Kirche. Und jede Ge-
setzge'bung über das Verhältnis von Staat
und Kirche hat sich damit auseinander-
zusetzen. Jede Epoche löst es nach ihren
geistigen Grundströmungen.
Das kantonale Staatskirchenrecht ist mit
dem System des Landeskirchentums noch
verwurzelt in den Gedankengängen der
Allpräsenz des Staates (Hobbes, Hegel).
Dies insbesondere, wenn es festhält an
einer Staatshoheit nicht nur über die äus-

sern (Organisation und Verwaltung), son-
dern auch über die innern (Lehrver-
kündigung und Sakramentenspendung)
kirchlichen Belange. Das kantonale
Staatskirchenrecht zeigt aber in verschie-
denen Novellierungen eine deutliche Re-
gression der staatlichen Kirchenhoheit.
BS hat 1973 auf sie verzichtet. Hier be-
steht die Möglichkeit, das Staatskirchen-
recht der katholischen und der refor-
mierten Kantone auf eine gemeinsame
Linie zu führen.
Die Walliser Novelle hat bewusst an der
Unterscheidung von innern und äussern
Belangen angeknüpft. Sie erklärt, dass al-
le Religionsgesellschaften in ihren Belan-
gen, innern und äussern, frei und unab-
hängig seien. Die in der BV gewährlei-
stete individuelle Religionsfreiheit erhält
damit im kantonalen Recht ihre Erwei-
terung in den sozialen Bereich der Reli-
gionsgesellschaften. Das war bereits das
Anliegen der katholischen Partei bei der
Revision der BV 1870/74.
Der Inhalt des Freiheitsrechtes bezieht
sich zunächst auf Lehrverkündung und
Sakramentenspendung. Hier liegt im in-
terkonfessionellen Verständnis die Sen-

dung und Aufgabe der Kirche. Der Staat
enthält sich jeder Präventiv- und Repres-
sivmassnahme. Er bezieht sich sodann
auf Organisation und Verwaltung, für sie

gelten Kirchenrecht und Kirchenord-
nung. Soweit es sich um Tatbestände han-
delt, die ins staatliche Recht hinüber-
greifen, gilt das gemeine staatliche Recht.
Bs gibt aber Grenzen der kirchlichen Frei-
heit. und einen Vorbehalt.

Grenzen der religiösen und kirchl. Freiheit
finden wir schon in der BV. Niemand darf

zur Teilnahme an einer Religionsgenossen-
schaft, oder an einem religiösen Unterricht,
oder zur Vornahme einer religiösen Hand-
lung gezwungen, oder wegen Glaubensan-
sichten mit Strafen irgendwelcher Art be-
legt werden (BV 49 II). Die Ausübung bür-
gerlicher oder politischer Rechte darf durch
keinerlei Vorschriften oder Bedingungen
kirchlicher oder religiöser Natur beschränkt
werden (BV 49 IV). Glaubensansichten ent-
binden nicht von der Erfüllung der bürgerli-
chen Pflichten (BV 49 V). Die Ausübung
gottesdienstlicher Handlungen hat sich an
die Schranken der Sittlichkeit und der
öffentlichen Ordnung zu halten (BV 50 I).
Es ist der Friede unter den Angehörigen der
verschiedenen Religionsgenossenschaften zu
wahren (BV 50 II).

Das kantonale Recht kennt einen Vor-
behalt: Es organisiert die öffentlichrecht-
lieh anerkannten Konfessionen in Kirch-
gemeinden, denen es eine Aufgabe über-
trägt. Kirchgemeinden sind staatliche Ge-
meinden, sie entstehen in einem Abschich-
tungsprozess von der staatlichen Gemein-
de. Sie haben von staatswegen die Auf-
gaben den kirchlichen Finanzhaushalt zu
betreuen. Der Staat stellt ihnen sein
brachium saeculare zur Verfügung und
deshalb wahrt er sich auch die Aufsicht
über die Beachtung rechtsstaatlicher
Grundsätze.
Damit ist der Bereich beider Gewalten
abgegrenzt. Im Gebiete der Kirchenfrei-
heit besitzt die Kirche nicht eine von ei-
ner staatlichen Kirchenhoheit hergelei-
tete Autonomie, sondern eine eigenbe-
rechtigte Freiheit, die aus ihrer Sendung
hervorgeht.
Mit Rücksicht auf diese Ausscheidung
von Staats- und Kirchenbereich könnte
von einer Trennung von Staat und Kir-
che gesprochen werden. In diesem Sinne
hat auch die ältere Literatur bis zur
Jahrhundertwende die Trennung ver-
standen. Aber sie ist nicht eine Trennung
im Sinne der Negation. Sie ist nicht ein
Desengagement von Staat und Kirche.
Der Staat .sieht die Kirche als Trägerin
einer Botschaft, die auch für ihn Gültig-
keit besitzt, also einen sozialen Stellen-
wert hat.
Der Staat ist in dem Masse christlich, als

seine Bürger christlich sind. Er kann die
Kirche im öffentlichen Leben berücksich-
tigen. Der Kanton kann im Rahmen der
Bundesgesetzgebung einen kirchlichen
Feiertag zum staatlichen Feiertag ma-
chen. Er kann in der öffentlichen Schu-
le den Religionsunterricht zum Schulfach
erklären, wenn nur der Inhaber des reli-
giösen Erziehungsrechtes die Möglich-
kedt hat, das Kind vom Religionsunter-
rieht fernzuhalten. (BV 49 III). Der Staat
kann eine reformierte Privatschule ge-
statten und sie, wie bis anhin, mit öfifent-
liehen Mitteln ausstatten.

1 Staat und Kirche in der Schweiz, 1877/78,
II. 36.

2 t/. Lampe/7, Kirche und Staat in der
Schweiz, II (1938) 93.
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Unserem Hauptredaktor, Dr. J. B. Villiger, Glück und Segen

zu 10 erfüllten Jahrwochen

III. Paritätischer Staat

Man spricht im Staatskirchenrecht von
Parität und meint damit konfessionelle
Rechtsgleicheit: bürgerliche Rechtsgleich-
heit unabhängig vom Bekenntnis (BV 4),
Rechtsgleichheit der Konfessionen im ge-
genseitigen Verhältnis (sog. kirchenrecht-
liehe Parität BV 49 III, VI; 50 II, III)
und Rechtsgleichheit der Konfessionen
im Verhältnis zum Staat (sog. kirchenpo-
litische Parität). Diese letztere fällt in
die Zuständigkeit der Kantone. In diesem
Sinne spricht man von Parität, wenn
mehrere Konfessionen öffentlichrechtlich
anerkannt sind.
Die Parität entwickelte sich seit dem 16.

Jahrhundert auf völkerrechtlicher Basis
in den Gemeinen Vogteien, ebenfalls
seit der Reformation auf staatsrechtlicher
Basis in Glarus und Graubünden und im
19. Jahrhundert konstituierten sich die
partätischen Kantone Aargau, Thurgau
und St. Gallen.
In den konfessionell geschlossenen Kan-
tonen ist eine Entwicklung festzustellen,
die kantonal unterschiedlich verläuft und
erst in unseren Tagen zum A'bschluss
kommt. Die Staatsreligion war zunächst
alleinberechtigtes Bekenntnis. Seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts wurde das an-
dere Bekenntnis geduldet (rel. tolerata),
seit der BV 1848 war es kultusberechtigt
(rel. reeepta). Noch war die traditionelle
Kirche die herrschende (rel dominans),
das Diasporabekenntnis wurde öffent-
lichrechtlich organisiert, aber nicht öf-
fentlichrechtlich anerkannt. Erst seit der
BV von 1874 wurde es in den Kantonen
sukzessive der Landeskirche gleichge-
stellt. Heute stehen Wallis und Tessin
einerseits, die Waadt anderseits noch aus.
Rechtsgleichheit bedeutet nicht jedem das

Gleiche, sondern jedem das Seine. Das
Prinzip der Parität aber wurde allzuoft
nur als formelles und nicht als materiel-
les anerkannt. Werden die Konfessions-
teile öffentlichrechtlich organisiert, aber
die Kirche eines Bekenntnisses nicht an-
erkannt [z. B. ZH], so liegt Imparität vor.
Und Imparität 1st auch gegeben, wenn
die öffentlichrechtliche Anerkennung von
Voraussetzungen und Auflage abhängig
gemacht werden, die dem Selbstverständ-
nis einer Konfession widersprechen. Die
Bestimmung, dass die Pfarrer von den
Kirchgemeinden gewähltwerden müssten,
ist ein Grundsatz der formellen Parität,
dass sie von den Kirchenbehörden zu
wählen seien, entspringt dem Prinzip der
materiellen Parität. Die Entwicklung der
formellen zur materiellen Parität wird in
dem Masse möglich sein, als das kirch-
liehe Selbstverständriis anerkannt wird.
Die Verfassung der Republik Wallis von
1802 und auch die KV von 1815 und
1839 efklären die katholische Religion
zur Religion des Staates, «die allein
einen öffentlichen Gottesdienst hat». Der
Wortlaut lässt sowohl die Hausandacht

Am 10. März 1904 wurde in Dussnang
(TG) Johann Baptist Villiger geboren,
seit vielen Jähren Hauptredäktor unserer
Schweizerischen Kirchenzeitung. Die
Mitredaktoren, die Redaktionskommis-
sion und der Verlag, sicher aber auch
alle Leser, «kommen all und gratulie-
ren». Wir haben dabei alle Gründe, die
Zahl der Jahre herunterzuspielen und
nach Dan. 9, 24—27 von nur 10 erfüll-
ten «Jahren» zu reden. Nidht so sehr,
weil unser Jubilar als Kirchengeschicht-
1er gewohnt ist, die Jahrzehnte und sogar
die Jahrhunderte auf und ab zu laufen
als ob es Hofstiegentritte wären. Viel-
mehr erldben wir selber ihn immer neu
als den Unverwüstlichen, dem die Jahr-
wochen scheinbar nichts anhaben kön-
nen.
Er hätte es vermutlich nicht gern, wenn
wir jetzt schon Rückschau halten woll-
ten auf sein reiches Löben. Nicht einmal
auf seine lange Redaktorentätigkeit wol-
len wir zurückblenden; er erklärte uns
ohnehin schmunzelnd, dass er nur «pro-
visorisch» mit der Redaktion der SKZ
beauftragt wurde.
Wir bleiben lieber bei einer Blitzaufnah-
me. Sie zeigt uns einen durch gesunde,
regelmässige Löbensweise, tägliche Spa-
ziergänge und grosse Ferienwanderungen

(devotio domestica), als auch den pri-
vaten Gottesdienst (exercitium religionis
privatum) des reformierten Bekenntnisses
zu. Erst nach der Niederschlagung des

Aufstandes des Unterwaliis, dem sich die
Reformierten angeschlossen hatten, be-
stimmte'die KV von 1844, die katholische
Religion habe allein einen Gottesdienst.
Aber die Bestimmung wurde nicht effek-
tiv, weil bereits die KV von 1848 — noch
öhe die BV von 1848 in Kraft trat — die
Kultusfreiheit anerkannte.

Die Betreuung durch Pastoren war zu-
nächst öine sporadische, 1843/44 konsti-
tuierte sich in Sitten eine reformierte Ge-
meinde. Es folgen die Gemeinden von
Brig (1874), Saxon (1894), Monthey
(1901), Siders (1904), Martigny (1909),
Bouveret-St. Gingolph (1910), Monta-
na (1919), Visp (1929), Vouvry (1943).
In einzelnen Fällen wurde eine Schule
eingerichtet ehe sich die Gemeinde kon-
stituierte (Sitten 1838, Saxon 1891).
Nach der Volkszählung von 1970 zählte
das Wallis 206 563 Einwohner, in 167
Gemeinden, davon waren 196 082 kätho-
lisch und 9 092 reformiert in 130 Ge-
meinden. Der Anteil des reformierten Be-
kenntnisses ist also nur knapp 5%. Darin
liegt offenbar der Grund, dass die refor-
mierte Konfession bisher im Privatrecht
verblieb.

kerngesund gebliebenen Mann von einer
staunenswerten Arbeitskraft, geplagt
von Terminen, und doch keineswegs ge-
hetzt erscheinend, hinter Stössen von Pa-
pier, und doch wieder darüber stehend.
Wir stellen es immer wieder fest: wer
immer mit Professor Villiger zusammen-
kommt und auf irgend einem Gebiet mit
ihm zu tun hat, kann diesem Mann und
seiner Leistung eine grosse Hochachtung
nicht versagen.
Sein umhegtes Kind ist aber ganz ohne
Zweifel die SKZ. Hingebend ist er für sie

besorgt, umsichtig macht er seine Pläne
für jede Nummer, vorsorglich bemüht er
sich für seine Leser um Artikel, die in-
teressant sein könnten. Natürlich kann
er es nicht allen recht machen. Wir er-
klären aber gern, dass er seine Mitaibei-
ter anhört und schätzt und das Gespräch
mit ihnen pflegt.
Wir können ehrlicherweise ihm als Re-
daktor nicht multos annos wünschen, da
er als solcher seinen Rücktritt angemel-
det hat. Aber um eines bitten wir, und
wir sind sicher, dass er ja sagt: dass er
nämlich noch lange der SKZ als Mitar-
heiter und als erfahrenster Berater zur
Seite stehen möchte. In diesem Sinn ad
multos annos — und wieder meinen wir
dabei Jahrwochen.

Die öffentlichrechtliche Anerkennung
und Parität setzen in der heute noch vor-
herrschenden Sicht eine gewisse soziale
Bedeutung der konfessionellen Minder-
heit voraus. Durch dieAnerkennung wer-
den nämlich die Geistlichen öffentliche
Beamte, Kirchen und Verwaltungsgebäu-
de werden zu öffentlichen Sachen, das

Kirchenvermögen ist öffentliches Vermö-
gen, dem der Staat sein Brachium leiht,
das er unter staatlichen Schutz und Staat-
liehe Aufsicht stellt. Die Literatur postu-
liert für die Parität einen Bevölkerungs-
anteil von 25—-30% und die Praxis ist
vielfach dieser Richtlinie gefolgt.
Für das Wallis dürften sich heute an-
dere als rein quantitative Gesichtspunkte
aufdrängen. Da ist zunächst die Tatsache,
dass das Wallis heute zu den letzten Kan-
tonen gehört, die die Parität noch nicht
verwirklicht haben. Eine freie Schweiz
stellt man sich gerne auch in den kon-
förderierten Kantonen als freies Land
vor. Es ergeben sich sodann aber auch
soziologische und religiöse Gründe für
die Oeffnung gegenüber dem andern Be-
kenntnis. Heute ist man sich mehr als in
der Vergangenheit bewusst, dass der kon-
fessionelle Pluralismus im menschlichen
Versagen seine Ursache hat und dass in
dieser Wurzel eine profunde religiöse
Ueberzeugung liegt, die zu achten ist.
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Gegensätze werden nicht durch Ab-
Schliessung, sondern durch Öffnung und
Synthese zum Austrag gebracht. Der Ka-
tholizismus hat sich seit dem II. Vatika-
num der Oekumene erschlossen und in
dieser Sicht wird die Parität zum Akt der
Fraternität. Das im Wurfe liegende kirch-
liehe Grundgesetz (Lex Ecclesiae funda-
mentalis) lässt in dieser Hinsicht einen
Wandel im Kirchenverständnis erkennen.
Während noch das geltende kirchliche
Gesetzbuch (CIC) nur von der Ecclesia
Catholica als Kirche spricht, nennt nun
die LEF auch die anderen Bekenntnisse
Kirchen. Alle christlichen Bekenner aber
gehören demselben Volk Gottes an. War-
um soll der reformierten Kirche nicht
die Parität zugestanden werden, wenn
diese die Erfüllung ihrer Aufgabe er-
leichtert?
Nun ist nicht in Abrede zu stellen, dass
die Koexistenz verschiedener Bekennt-
nisse in kleinem Raum zu Schwierigkei-
ten führen kann. Einsichtsloses indivi-
duelles Verhalten ist nicht den Kirchen
als solchen anzulasten. Eine Mehrheit
wird sich immer bewusst sein müssen,
dass die Minderheit in ihrem religiösen
Empfinden leicht verletzlich ist. Ver-
fehlt ist es anderseits, kleine Vorkomm-
nissse durch die Massenmedien ins gros-
se Schaugeschäft zu tragen, die Minder-
heit als unterdrückte Partei zu demon-
strieren. Vor Traumen ist keine Diaspo-
rakonfession, sei sie reformiert oder ka-
tholisch, je verschont geblieben. Der öku-
menische Gedanke vermag heute Brük-
ken zu schlagen und beim Stand der Din-
ge wird es möglich sein, Misshelligkeiten
durch die Organe beider Konfessionen
auszugleichen.
Die öffentlichrechtliche Anerkennung ist
im Wallis an keine Voraussetzung oder
Auflage geknüpft worden. Der Wortlaut
der Novelle sucht dem kirchlichen Selbst-
Verständnis gerecht zu werden. Das zeigt
sich in der Bestimmung über die Kirch-
gemeinden.

IV. Die Kirchgemeinden

f. Keine /îwtoràcAen KircAgememde«
im IFfli/ö

Die Anfänge der katholischen Kirchge-
meinden liegen im Hochmittela'lter in den
Städten. Sie entstanden, als die Burgen-
sen das Patronatsrecht ihrer Pfarrei er-
warben. Das politische Gemeinwesen
wurde zugleich Kirchgemeinde. Der Er-
werb des Patronatsrechtes durch die
Pfarrgenossen war zwar kirchlich ver-
pönt, aber kanonisch doch nicht aus-
drücklich verboten. Seit dem Konstanzer
Konzil mehrten sich die Kirchgemeinden
audi in der Innerschweiz. Die Patronats-
herren präsentierten den Pfarrer und sie
hatten für die Kultusbedürfnisse aufzu-
kommen, wenn Pfründe und Kirchenfa-
brik unzulänglich waren.
Im Wallis finden wir keine historischen

Kirchgemeinden, weil die Pfarreien bi-
schöfliche Pfarreien, Pfarreien des Dom-
kapitels oder der geistlichen Stifte waren.
In einzelnen Orten des Oberwallis — na-
mentlich im Kapitel Leuk — hatten die
Kirchgenossen éin Mitspracherecht bei
der Pfarrbesetzung, aber kein eigentliches
Patronatsrecht.
Der Pfarrer bezieht seinen Unterhalt von
der Pfründe, 'die Kirche ihre Kult- und
Baubedürfnisse von der Kirchenstiftung.
Die Grosszahl dieser Stiftungen ist heute
insufficient geworden. Nach kanon'i-
schem Recht müssen nun die Pfarrgenos-
sen eintreten. Der Bischof kann von ih-
nen Almosen erbitten, aber er kann sie
nicht besteuern. Eine bischöfliche Be-
Steuerung ist im kirchlichen Gesetzbuch
nicht vorgesehen und im staatlichen
Recht nicht zugelassen. Der Staat hat
seinerseits keine Gewalt über die Kirch-
genossen als solche, sondern nur über die
Gemeinden und ihre Einwohner. Ange-
sichts der Notlage ihrer Pfarreien sind
die Gemeinden zunächst spontan, im Be-
wusstsein einer Pflichtlage und später
gewohnheitsrechtlich, für die Bedürfnisse
ihrer Pfarreien eingetreten. Aber das

Kultusbudget der Gemeinde ist durch die
BV von 1874 in Frage gestellt worden.
Das Finanzgesetz vom 6. Februar 1960
bestimmt nun in Artikel 178 III:
«Soweit die Kultusauslagen nicht durch
eigene Stiftungen gedeckt sind, obliegen sie
den Gemeinden, die zu deren Bestreitung
eine besondere Kultussteuer erheben kön-
nen, welche auf Grund eines dem Staatsrat
zur Genehmigung zu unterbreitenden Ge-
meindereglementes bezogen wird.»

Die Bestimmung erhält ihre Ergänzung
im Reglement vom 15. April 1970 und
im Beschluss vom 18. November 1970.
Sie ordnen die Besoldung der Pfarreigeist-
lichkeit und ihre Ansprüche auf Fürsor-
geeinrichtungen. Reichen die Pfründen
nicht aus, so haben die Gemeinden ein-
zutreten.
Mit dieser staatlichen Intervention wur-
de eine Reihe von Pfarreien vor dem un-
mittelbaren finanziellen Ruin bewahrt.
Aber Art. 178 III des Finanzgesetzes und
die annexen Verordnungen stehen auf
tönernen Füssen. Nicht nur deshalb,
weil ihre Geltung auf 10 Jahre be-
schränkt ist, sondern weil sie vom Bun-
desrecht her bedroht sind und durch Be-
schwerdeentscheid jederzeit dahinfallen
können. BV Art. VI bestimmt nämlich
seinem ursprünglichen Sinne nach, dass

niemand verhalten werden kann, Beiträ-
ge an eine Religionsgenossenschaft zu
entrichten, der man nicht angehört. Das
ist ein einleuchtender Rechtsgrundsatz.
Er erhielt nach 1872 eine Fassung, die
ihn zur Ausnahmenorm werden lässt. Bs
ist nicht möglich, dass Kanton oder Ge-
meinde für eine Konfession eine Kultus-
Steuer erheben und dieser Steuer auch
Andersgläubige unterwerfen. Dagegen ist
mit dem Wortlaut des Artikels ein Kul-

tusbudget möglich. Das Gemeinwesen
lditet einer Religionsgemeinschaft aus all-
gemeinen Mitteln Beiträge zu. Der Steu-
erpflichtige hat mit der Staats- oder Ge-
meindesteuer an eine ihm fremde Reli-
gionsgenossenschaft beizutragen. Das
wurde immer als Unredht empfunden und
hat immer wieder zu Protesten geführt.
Das Bundesgericht betrachtet den Art.
49 VI BV als Ausnahmeartikel und es
lässt ihn nur in restriktiver Anwendung
zu. Es gestattet ein kantonales, nicht aber
ein gemeindliches Kultusbudget. Das
heisst nun für die Walliserverhältniisse,
dass sowohl die Kultussteuer als auch das
Kultusbudget der Gemeinde angefochten
werden können. Werden durch einen
Beschwerdeentscheid Art. 178 III des Fi-
nanzgesetzes und seine Ausführungsbe-
Stimmungen hinfällig, so tritt wieder der
Zustand ein, der vor 1960 bestanden hat.
In den kirchlichen Stiftungen des Wallis
ist heute jene defizitäre Lage eingetreten,
die in andern katholischen Kantonen be-
reits um die Mitte des 19. Jahrhunderts
zur Bildung von Kirchgemeinden geführt
hat. Ein anderer Weg, um den kirchlichen
Haushalt intakt zu halten und zugleich
die Selbständigkeit der Kirche zu wahren,
zeigt sich nicht.

2. Die Motivation der Kirc/tgemeinden

Die innere Begründung der katholischen
und der reformierten Kirchgemeinde ist
eine verschiedene. Man hat das allzu oft
übersehen.
Die katholische Kirchgemeinde ist eine

Abschichtung von der staatlichen Ge-
meinde: neben die Bürger- und Einwoh-
nergemeinde tritt die Kirchgemeinde. Das
tritt schon formal darin in Erscheinung,
dass die Kirchgemeinde in den katholi-
chen Kantonen regelmässig in den Zu-
sammenhängen des Gemeindegesetzes ge-
ordnet wird.
Die katholische Kirchgemeinde ist die
staatliche Gemeinde der Pfarrgenossen.
Ihre Aufgabe besteht darin, einzutreten,
wo die pfarrlichen Stiftungen unzurei-
chend sind. Darin liegt eine doppelte Aus-
sage. Zunächst die, dass die pfarrlichen
Stiftungen, die Pfrund- und die Kirchen-
Stiftung, auch nach der Konstituierung
der Kirchgemeinden, fortbestehen. Das
staatliche Recht vernichtet die Stiftungen
des kanonischen Rechts nicht. Soweit die-
se Stiftungen insuffizient sind, tritt die
Kirchgemeinde ein. Der Pfarrer wird aber
nicht zum Besoldeten der staatlichen
Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde lei-
stet an die Pfründe (Pfarramt) und der
Pfarrer bezieht wie bisher von dieser seine
Sustentation. So wird man sich, wenn das

kanonische Recht gewahrt werden soll,
das Verhältnis von Pfarrei und Kirchge-
meinde vorstellen müssen.
Auch die reformierte Kirchgemeinde ist
aus einem Abschichtungsprozess hervor-
gegangen, der eingesetzt hat, als der Staat
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Botschaft Papst Pauls VI. zur Fastenzeit 1974sich zur Religionsfreiheit bekannte. Die
Gemeinde, von der sie sich abgeschichtet
hat, war eine konfessionsstaatliche Ge-
meinde, zivile und kirchliche Gemeinde
zugleich. Die reformierte Kirchgemeinde
ist zivile Gemeinde geblieben, insofern sie

sich im öffentlichen Recht verwirklicht.
Aber ihrer Aufgabe nach ist sie auch eine
Organisationsform der unsichtbaren Kir-
che. Sie ordnet die Lehrverkündung und
Sakramentenspendung für jene, die sich
zu ihr bekennen. Der Charakter der re-
formierten Kirchgemeinden kommt wie-
derum formal in der staatlichen Gesetz-
gebung zum Ausdruck, sie wird regelmäs-
sig in den Kirchengesetzen normiert.
Diese unterschiedliche Motivation der
Kirchgemeinden muss in der Verfassungs-
novelle im Sinne des Systems der freien
Kirche in Erscheinung treten.

3. D/e jtaah/'che der
K/rc/igememrfe

Die katholischen und die reformierten
Konfessionsangehörigen organisieren sich
in Kirchgemeinden. Diese Kirchgemein-
den werden sich in ihrer Struktur an das
Walliser Gemeinderecht anlehnen. Ihre
Aufgabe erhalten sie vom Staate selber:
sie haben für die Kultusbedürfnisse der
beiden anerkannten Religionsgemein-
schatten aufzukommen.
Die Kirchgemeinde hat ihr Vermögen
und ihr Einkommen.
Das Kirchgemeindevermögen ist als Ver-
mögen einer staatlichen Gemeinde öffent-
liches Gut. Es ist privilegiert, es steht un-
ter staatlichem Schutz und unter staatli-
eher Aufsicht.
Das Einkommen der Kirchgemeinde
fliesst aus der Kirchensteuer. Das Be-
steuerungsrecht ist ihr staatlich verliehen
und es ist nach demokratischen und
rechtsstaatlichen Grundsätzen auszuüben.
Die Kirchgemeinden stellen das Budget
auf, sie beschliessen notfalls eine Kirchen-
Steuer, sie beaufsichtigen die Verwaltung
und sie lassen sich Rechnung legen. Der
Staat entscheidet Streitigkeiten aus die-
sem Besteuerungsrecht: Fragen der
Steuerpflicht und des Steuerverfahrens.
Einfach sind die Vermögensverhältnisse
der reformierten Kirchgemeinde. Das
Kirchgemeindevermögen ist Kirchengut
und dient den kirchlichen Aufgaben, dem
Gottesdienst, der Besoldung der Pastoren,
dem Kirchenbau und dem Unterhalt der
Kirchgebäude, den kirchlichen Anstalten
USW.

Komplizierter sind die Verhältnisse bei
der katholischen Konfession, es über-
schneiden sich Staats- und Kirchenrecht
und ihr Wirkungsbereich ist genau aus-
einanderzuhalten.
Hier ist eine Unterscheidung zu treffen
zwischen Kirchengut und Kirchgemeinde-
gut. Kirchengut ist das Vermögen kirch-
licher iuristischer Personen (c. 1497 § 1

Liebe Söhne und Töchter!

Es ist ungefähr zehn Monate her, dass

wir das Heilige Jahr angekündigt haben.
«Erneuerung» und «Versöhnung» sind
die Hauptthemen dieser Jubiläumsfeier:
sie bringen die Hoffnungen zum Aus-
druck, die wir in das heilige Jahr setzen.
Und doch werden sie sich, wie wir schon
einmal gesagt haben, nicht erfüllen, wenn
sich nicht in uns ein gewisser «Bruch»
vollzieht (vgl. Ansprache vom 9. Mai
1973).
Wir sind nun in der Fastenzeit angelangt,
der Zeit, die in besonderer Weise für un-
sere innere Erneuerung in Christus und
unsere Versöhnung mit Gott und mit un-
serem Nachbarn bestimmt ist. Während
der Fastenzeit nehmen wir dadurch, dass

wir mit der Sünde, der Ungerechtigkeit
und Eigensucht brechen, zuinnerst teil am
Tode und der Auferstehung Christi.
Wir möchten daher heute auf einen
«Bruch» besonders zu sprechen kommen,
den der Geist der Fastenzeit von uns for-
dert, nämlich den Bruch d. h. die Befrei-
ung von einer allzu selbstsüchtigen An-
hänglichkeit an unsere irdischen Güter,
seien sie so reichlich vorhanden wie beim
reichen Zachäus (vgl. Lk 19,8) oder nur
spärlich wie im Fall der armen Witwe, die
von Jesus gepriesen wird (vgl. Mk 12,43).
In der anschaulichen Sprache seiner Zeit
rief der heilige Basilius in einer seiner
Predigten den Reichen zu: «Das Brot, des-

sen du nicht bedarfst, ist das Brot des

Hungernden; das Kleid, das in deinem
Schrank hängt, ist das Kleid dessen, der
nackt ist; die Schuhe, die du nicht trägst,
sind die Schuhe dessen, der barfuss ist;
das Geld, das du verschlossen aufbe-
wahrst, ist das Geld des Armen; die Lie-
bestaten, die du nicht verrichtest, sind
ebensoviel Ungerechtigkeiten, die du be-

gehst» h
Worte wie diese veranlassen uns zum
Nachdenken zu einer Zeit, da Hass und
Konflikte durch die Ungerechtigkeiten
derer verursacht werden, die Schätze an-
häufen, während andere nichts besitzen,
durch jene, die die Sorge um den eigenen
Morgen dem Heute ihres Nachbarn vor-
ziehen, und derjenigen, die aus Unwissen-
heit oder Eigensucht sich weigern, von
ihrem Überfluss denen mitzuteilen, denen
das Lebensnotwendigste fehlt L
Wie könnten wir nicht an dieser Stelle an

der Pfründe und der Kirchenstiftung; es

untersteht den Verwaltungsvorschriften
des kanonischen Rechts. Kirchgemeinde-
gut ist das Vermögen der Kirchgemeinde
und es untersteht ausschliesslich dem
staatlichen Recht. Das Kirchgemeindegut

die Erneuerung und Versöhnung erinnern,
die durch die Fülle unseres einen eucha-
ristischen Mahles gefordert und uns zu-
gesichert sind? Wenn wir zusammen am
Leib des Herrn teilnehmen, müssen wir
aufrichtig wünschen, dass keinem das
Notwendigste fehlt, auch wenn dies mit
persönlichen Opfern verbunden ist. An-
dernfalls würden wir der Kirche, dem
Mystischen Leib Christi, dessen Glieder
wir sind, zur Schande gereichen. Indem
der heilige Paulus die Korinther davor
warnt, ruft er auch uns zur Wachsamkeit
gegenüber der Gefahr eines solchen ta-
delnswerten Verhaltens auf (vgl. 1 Kor
11,17 ff.).
Wir würden uns gegen diese Einmütigkeit
versündigen, wenn wir heute Millionen
unserer Brüder und Schwestern das ver-
weigern würden, was sie für ihre mensch-
liehe Entfaltung notwendig brauchen. Im-
mer eindringlicher ermahnen in dieser Fa-
stenzeit die Kirche und ihre karitativen
Einrichtungen die Christen, diese gewal-
tige Aufgabe nach Kräften zu unterstüt-
zen. Das Heilige Jahr predigen bedeutet,
jene innere und freudige Selbstentäusse-

rung zu predigen, die uns wieder in das
rechte Verhältnis zu uns selbst und zur
Menschheitsfamilie, so wie Gott Sie haben
möchte, zurückversetzt. Dies ist die Wei-
se, wie die jetzige Fastenzeit zu dem Un-
terpfand himmlischer Vergeltung schon
in diesem Leben jenen hundertfältigen
Lohn vermitteln kann, den Christus denen
verheissen hat, die mit offenem Herzen
geben.
Wir möchten, dass ihr in diesem unserem
Aufruf ein zweifaches Echo vernehmt:
das Echo der Stimme des Herrn, die zu
euch spricht und ermahnt, und das Echo
des Seufzens der Menschheit, die euch un-
ter Tränen um Hilfe anfleht. Wir alle, Bi-
schöfe, Priester, Ordensleute, Laien,
jung und alt, wir alle sind als einzelne und
als Gemeinschaft aufgerufen, zu diesem
Werk des Teilens in selbstloser Liebe un-
seren Beitrag zu leisten, denn es ist ein
Gebot des Herrn.
Von Herzen erteilen wir einem jeden von
euch unseren Apostolischen Segen: im
Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.

i Predigt VI In Lc, 12, 18 mg 31, 275
^ Vgl. Rundschreiben Pauls VI: «Mater et

Magistra»

hat soweit einzutreten, als das kirchliche
Stiftungsgut unzureichend ist. Die Kirch-
gemeinde tritt also nur ein, wenn die
kirchliche Stiftung vorgeleistet hat und
nur soweit als sie insuffizient ist. Wie hoch
die zu erbringende Leistung ist, ergibt sich
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aus dem Pfrundbrief, der durch Bischof
und Kirchgemeinde auszufertigen ist.
Darüber hinaus ist die Kirchgemeinde zu-
nächst zu keinen weiteren Leistungen ver-
pflichtet. Sie wird aber aufgeschlossen
sein gegenüber den Seelsorgebedürfnis-
sen. Was sie in diesem Sinn an Anstalten
errichtet: Krippen, Jugendheime, Ge-
meindehäuser gehört zum Kirchge-
meindegut, ist auf die Kirchgemeinde
grundbuchlich zu fertigen und von ihr zu
unterhalten.

4. Die biVch/ie/ze Aufgabe t/er KzVchge-
me/nt/e

Mit der Festeilung der staatlichen Zu-
ständi^keit im Gebiete der Temporalien
ist die staatliche Zuständigkeit zugleich
festgelegt und hier steht die Bestimmug:
die Kirche kann den Kirchgemeinden
kirchliche Aufgäben übertragen. Es ver-
sucht der Jurist die rechtslogische Ver-
bindung von Kirchgemeinde und Kirche
zu finden.
Für die reformierte Kirche sind die recht-
liehen Überlegungen folgende. Die Geist,
kirche wird von der Verfassungsnovelle
nicht als eine fiktive, sondern als reale
Grösse betrachtet. Die Kirchgemeinde
wird nun zur rechtlichen Gemeinschaft
derer, die sich zu ihr bekennen. Sie er-
hält ihre Sendung, die Zuständigkeit zur
Lehrverkündigung und Sakramenten-
spendung, von der Geistkirche. Sie ist aber
nicht schlechthin die ins Recht getretene
Geistkirche, sie ist nur Partikularkirche
und neben ihr gibt es andere Formatio-
nen von Bekennern des reformierten
Glaubens.
Hier eröffnet sich das Problem des Ver-
hältnisses von Volksküche und Freikir-
chen, das in seinem Spannungsbereich
weitgehend entlastet sein dürfte durch
den weiten freien kirchlichen Bereich,
der eine umfassende kirchliche Gemein-
schaft ermöglichen sollte. Für abwei-
chende Denominationen aber bleibt das
Privatrecht offen. Ihre besondere öffent-
lichrechtliche Anerkennung könnte durch
die Gesetzgebung erfolgen unter der Vor-
aussetzung, dass sie als sozial bedeutsame
Gruppen in Erscheinung treten würden.
Ihre rechtliche Stellung wäre im Gesetze
zu ordnen und könnte von der Stellung
der verfassungsmässig anerkannten Kon-
fessionen abweichen.
Die Probleme der katholischen Konfes-
sion sind anders gelagert. Wer katholisch
ist, gehört zur katholischen Kirchgemein-
de. Kirchgemeinde ist nicht Kirche. Sie
ist die staatsrechtliche Körperschaft der
Laien, eine Laienformation, die das kan-
onische Recht nicht kennt. Aber ihr
fällt eine erhebliche kirchliche Aufgäbe
zu. Sie soll die Pfarrei in ihrer anstalt-
liehen Struktur wahren. Dies einfach des-

halb, weil andere angemessene kirchliche
Strukturen nicht bestehen.
Man könnte sich fragen, ob der Versuch,

Pfarrpfründe und Kirchenstiftung zu ret-
ten, nicht anachronistisch sei, nachdem
das II. Vatikanum die Abschaffung oder
doch die Reform des Pfründewesens for-
dert. Das Problem ist weitschichtig und
kann hier nicht in extenso dargelegt wer-
den. Eine Reform des Pfründewesens ist
möglich, aber gegen die Abschaffung der
Pfründe haben sich in der einschlägigen
Kommission für die Revision des kirch-
liehen Gesetzbuches gewichtige Stimmen
erhoben. Es gibt zwei Hauptgründe für
ihre Beibehaltung. Die Pfründe allein
sichert die Unabhängigkeit des Pfarrers,
er ist weder Lohnempfänger des Bischofs
— der ohnehin kein Geld hat — noch
ist er Besoldeter der Gemeinde. Diese
Selbständigkeit sollte ihm erhalten blei-
ben. Wird aber die Pfründe unterdrückt,
so wird die kanonische Pfarrei (paroecia)
ihre Rechtspersönlichkeit verlieren, sie

kann inskünftig weder Rechte noch
Pflichten erwerben.

Die Kirchgemeinde soll also materiell
den Fortbestand der Pfarrei sichern, in-
dem die Pfarrgenossen der Pfarr-
pfründe gleichsam zustiften und ihre
Stiftungsmittel ergänzen. Der Pfarrer
wird damit nicht zum Besoldeten seiner
Pfarrkinder, diese leisten an die Pfründe
aus der der Pfarrer seine Sustentation er-
hält.

Hier wird nun aber doch die Frage auf-
geworfen, welches denn eigentlich die

Stellung der Gläubigen in der Kirche sei.

Sind die Laien die Paria der Kirche oder
fällt ihnen nicht doch ein sozialer Stel-
lenwert der Kirche zu? In unseren hei-
matlichen Quellen werden die Pfarrge-
nossen Untertanen genannt. Das kirch-
liehe Gesetzbuch von 1918 behandelt das

Laienrecht in 43 (von 2414) Canones
unter den Titeln der Drittorden und Bru-
derschaften. Das hat Ulrich Stutz veran-
lasst, von einer Kleruskirche zu spre-
chen. In unsern Tagen beginnt man zu
unterscheiden zwischen der Amtskirche
(Hierarchie) und der Volkskirche (Kirch-
gemeinde). Die im Wurf liegende Kir-
chenverfassung aber bestimmt: Ecclesia

una est.

Es wird postuliert, der Bischof möge den

Kirchgemeinderat zum Pfarreirat ma-
chen, damit das Volk mitrate in inner-
kirchlichen Belangen und die temporel-
len Leistungen ihre verstärkte Motivie-
rung erhalten in den spirituellen Anlie-
gen der Kirche. Es wird postuliert, es sei

den Kirchgemeinden — unbelastet durch
Konzilsbeschlüsse — das Pfarrwahlrecht
einzuräumen, damit der Pfarrer vom Ver-
trauen des Volkes getragen werde. Das
alles mag seine Berechtigung haben. Aber
das katholische Anliegen lotet tiefer.

Das II. Vatikanum war von der Einsicht
erfüllt, dass der Klerus heute allein die
Verantwortung der Kirche nicht mehr zu

tragen vermöge. Bs hat Gewichte vom
speziellen zum allgemeinen Priestertum

Zum Fastenopfer 1974

Auch Leute, denen sozusagen über IVachr
die Augen au/gegangen sind für die Ta/-
gaben der Entwicklungshilfe rufen lau!
nach Informal/on über diese Probleme und
betonen die Notwendigkeit der Bewusst-
seinsbildung. .Dass sich das Fastenopfer
seit Ja/zren dieser Aufgabe widmet, dar/
ohne Übertreibung /estgeba/ten werden. Zu
einem sehr grossen Ted sind aueb dieses
Jahr die Unterlagen darau/bin ausgerieb-
tet. .So ist z. B. mit Ausnahme des einge-
be/teten Einzahlungsschein kein einziges
Blatt der Agenda ausschliesslich ramm-
lungsbezogen. Allerdings bann mit den er-
arbeitenden Unterlagen nicht zugleich ein
Aürnbergertricbter mitgeliefert werden. A ueb
der grösste Optimist wird nicht erwarten, dass
alle, die mit der Agenda beliefert werden,
sich mit Heisshunger darauf stürzen und all
das darin Gebotene selber erarbeiten. Mit-
tel zur ßildungsarbeif herstellen ist eines,
ein anderes: die Bildungsarbeit betreiben.
Dass dies in zahlreichen Pfarreien geschieht,
soll dankbar anerkannt sein. Dennoch sei
die Bitte angefügt, beim Ferkünden und
im Pfarrb/att die Agenda als tägliche Leb-
türe während der Pastenzeit zu empfehlen.

* * *

Einer neuen, heute von Fachkreisen emp-
fohlenen Methode verpflichtet ist die wie-
derum von Karl Gähyler geschaffene
Tonbildschau, die gekauft, gemietet oder
auch als Lichtbildserie (auf eigener Be-
stellbarte) bezogen werden bann. Wer ihre
Beschreibung gelesen hat, bedarf wohl
kaum mehr einer Empfehlung, wohl aber
der Hinweise, wie das Medium optimal ein-
gesetzt werden bann. Sie wären im mit-
gelieferten Textheft zu finden. Die neue
Methode setzt voraus, dass der Katechet,
sich nicht nur reproduktiv — mit Pro/ebtor
und Tonbandgerät — betätigt, sondern
wie weiland Sobrates als «Geburtshelfer»
die vermittelten Denbanstösse ins Licht des
Bewusstseins hebt. Was allerdings von /u-

zeichnet wird und infolgedessen mit der
notwendigen Behutsamkeit und Einfüh-
lungsgabe zu geschehen hat.

hin verschoben. Nun ist fraglich, ob es

gelingt, die Laien auf die Stufe geistli-
eher Mitverantwortung zu heben und den
Klerus zu überzeugen, dass seine Aufga-
be im brüderlichen Dienst an der Ver-
kündigung des Wortes liegt. Das ist un-
ser Generationenproblem. Die heute
noch bestehende Tension zwischen Pfar-
rei und Kirchgemeinde wird überwun-
den, wenn es gelingt, das Verhältnis von
Klerus und Laien in befriedigender Wei-
se zu ordnen. Dann werden Pfarrei und
Kirchgemeinde nur noch als partikuläre
Funktionen der kirchlichen Einheit emp-
funden werden.
Soweit nun die Kirche der Kirchgemein-
de Aufgaben ihres Bereiches überträgt,
kann sie diese jederzeit wieder an sich
ziehen und sie kann Streitfälle entschei-

den, die über diese Belange des Kirchen-
bereiches entstehen. Eugen /sele
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Die Priesterseminare — eine bleibende Sorge der Kirche

7« semer Gesamtfteur/ei/wrcg des Konz/L
sagre Fro/. O. Cu//mann au/ eurer Fresse-
kon/erenz (am 2. 72. 7965/- «fine besondere
Erwähnung after verd/eni ein Text, dem fte/
/(ussensreftenden m'cftt gemïgend Gerecft-
t/gke/f w/der/äftrf; der/em'ge after d/e Erz/e-
ftung zum Pr/esierZam. Er gekört, meine /ck,
v/e//e/ckf zu den ftesren and w/ckf/gste«
Dieser Fex? ist ausserdem meftr a/s a//e an-
deren geeignet, die rlustv/rkiing des Konzi/s
in der Zukun/f zu fteein/iassen.» Zukun/fs-
träckt/ge Loftan oder 7//usion? Es /oknt s/ck,
dieser Erage keute nackzugeken.

Warum Priesterseminare?

Die Frage hat einen doppelten Hinter-
grund, einen ge.vck/ckf//cken und einen
grundsätz/i'cken. Gehen wir einmal von
ersterem aus.
Bis ins späte Mittelalter kannte die Kir-
che keine eigentlichen Ausbildungsstätten
für ihre Seelsorger. Es blieb dem einzel-
nen überlassen, wo und bei wem er sich
die nötigen Kenntnisse für Theologie und
seelsorgliche Praxis holen wollte. Erst das
Dritte Konzil vom Lateren (1179) schrieb

vor, dass an allen Bischofskirchen ein Ma-
gister anzustellen sei, «der die Kleriker
dieser Kirche und arme Schüler gratis zu
unterrichten hat». Mit dieser Vorschrift
wollte man dem damals weitverbreiteten
Unfug des Einkaufs von Unwürdigen in
kirchliche Ämter begegnen. Im folgenden
vierten Laterankonzil wurde diese Ver-
Ordnung dahin ergänzt, dass wenigstens
jede Metropolitankirche (Sitz eines Erz-
bischofs) «einen Theologen habe, der
Priester und andere in der Heiligen Schrift
und vor allem bezüglich der Seelsorge
unterrichte». Aber selbst wenn diese Ver-
fügung überall eingehalten worden wäre:
Sie erwies sich angesichts der steigenden
geistigen Ansprüche als ungenügend.
Wohl gab es im Mittelalter an den Uni-
versitäten theologische Fakultäten. Aber
sie bildeten keine Seelsorger, sondern Ge-
lehrte aus. Die Lücken wurden, wenig-
stens teilweise, durch neue Orden (Do-
minikaner, Franziskaner, Karmeliten
u. a.) ausgefüllt. Die im sechzehnten Jahr-
hundert hereinbrechende Glaubensspal-
tung brachte die schmähliche Lücke mit
erschreckender Deutlichkeit ans Tages-
licht. So ist es nicht verwunderlich, dass
das Reformkonzdl von Trient in seiner
letzten Sitzungsperiode (1563) den Bischö-
fen die Pflicht auferlegte, zur spirituellen
und wissenschaftlichen Ausbildung der
Seelsorger Seminare für den Nachwuchs
einzurichten. Es besteht kein Zweifel, dass
dieses Dekret auf die Dauer die entschei-
dende Wende brachte, auch wenn man
sich — das alte Lied kehrt immer wieder
— oft um das aufzubringende Geld stritt.
Teilweise übernahmen die Orden (z. B.
Jesuiten) oder Gemeinschaften von Welt-
priestern (Sulpizianer in Frankreich) die
Leitung oder den Unterricht an den Se-

minarien, die teilweise den Universitäten
angeschlossen waren.
Die Frage der Priesterseminare hat aber
auch einen grundsätz/t'cken Aspekt. Der
Priesterberuf, wie ihn die Kirche verstan-
den hat und versteht, verlangt heute nicht
nur eine sorgfältige wissenschaftliche,
sondern eine auf gleicher Höhe stehende
spirituelle Ausbildung. Man kann wohl
Theologie studieren, ohne Priester zu wer-
den. Diese Tendenz nimmt bei uns und
in andern Ländern augenblicklich noch
zu. Man kann aber nicht Priester werden
ohne vertiefende geistliche Formung.
Funktionale Betriebsamkeit genügt hier
keineswegs. Ohne Innerlichkeit, ohne re-
ligiöse Geistigkeit bricht gerade ein so an-
spruchsvoller Beruf unweigerlich zusam-
men. Das gilt — aber nicht nur — auch
im Hinblick auf den Zölibat. Ein Blick
auf die altkatholische und die evangeli-
sehen Kirchen, die alle unter Nachwuchs-,
mangel leiden, zeigt uns, dass der um-
strittene Zölibat keineswegs als alleiniger
Prügelknabe taugt. Wir wissen ausserdem,
dass in Ländern, wo sich die Kirche in
bedrängter oder bedrohlicher Lage befin-
det, der Nachwuchsmangel keineswegs
abnimmt.
Die Begründung für die Notwendigkeit
von Priesterseminaren liegt heute nicht
mehr, wie zur Zeit von Trient, im Bewah-
ren vor schädlichen Einflüssen, sondern
in der Forderung nach einer einheitlichen
Formung auf den pastoralen Dienst hin.
Die organische E/nke/t von spiritueller,
intellektueller und pastoraler Formung
bleibt das dringlichste Anliegen mader-
ner Seminarerziehung. Gerade der heuti-
ge Umbruch in Kirche und Welt ruft nach
einer sicheren Erfahrung und Führung.
Der junge Mensch ist keineswegs fähig,
eine so umfassende Krisenlage allein zu
bewältigen. Er bedarf dazu nicht nur
gleichgesinnter Kameraden und Freunde,
sondern ebenso erprobter führender Män-
ner. Die Lebensgemeinschaft in eigenen
Seminarien bietet dafür einmalige Ein-
stiegsmöglichkeiten. Nur in echter, geleb-
ter Gemeinschaft kann die Freude am Be-
ruf wachsen. Von daher gesehen sind Se-
minarien grundsätzlich sinnvoll, ja not-
wendig i.

Unter welchen Voraussetzungen?

Es kann nicht Aufgabe eines Aussenste-
henden sein, über mögliche oder tatsäch-
liehe Lebensformen in einem Seminar zu
sprechen. Wer wie der Schreibende bei
den Pfarrern herumkommt, hört darüber
sehr widersprüchliche Meinungen. Es sei

darum der Rat wiederholt: Wer seiner
Sorge oder Kritik Ausdruck geben will,
bringe sie doch an Ort und Stelle vor. Er
wird gewiss nicht auf taube Ohren stos-
sen. Mit der Faust im Sack oder dem

Schimpfen in der Stammrunde ist weder
den Seminarleitungen noch den Semina-
risten gedient. Ehrliches Gespräch und
vertrauensvolle Zusammenarbeit sind weit
wirksamere Hilfen.
Wir beschränken uns im folgenden auf
die Menschen, die in einem Seminar zu-
sammenleben, um einige Überlegungen
anzuknüpfen.

D/e Lehrenden

Das Dekret über die Ausbildung der Prie-
ster stellt fest, dass die Formung
«ganz besonders von geeigneten Erzie-
hern abhängt» 2. In diese Arbeit teilen
sich heute meist der Regens, seine Mit-
arbeiter und im Seminar wohnende Pro-
fessoren. Um ihre Aufgabe beneidet sie
heute wohl niemand. Die jungen Männer,
die heute in ein Seminar eintreten, brin-
gen einesteils ein grösseres Mass an Selb-
ständigkeit mit und lassen sich darum
nicht gern dirigieren. Andererseits sind
sie aber noch keine ausgereiften Men-
sehen. Sie brauchen eine klare, sichere
Führung. Wer führt, muss auch konkrete
Forderungen stellen können. Die Angst
ist nicht nur in der familiären, sondern
auch in der kirchlichen Führung ein
schlechter Ratgeber. Aber zwischen auto-
ritärem und autoritativem Führen liegt
noch ein grosser Zwischenraum. Man er-
zieht ja nicht nur durch das, was man sagt,
sondern noch mehr durch das, was man
lebt. Darum wünscht das Dekret im Se-
minar eine familiäre Atmosphäre, welche
die gesunde Berufsfreude nährt. Nichts-
destoweniger braucht es hier als Füh-
rungskräfte überzeugende Persönlichkei-
ten.

D/e Lernenden

Die jungen Männer, die heute in ein Semi-
nar eintreten, sind ohne Zweifel Ideali-
sten im besten Sinn des Wortes. Sie tra-
gen trotzdem die Merkmale der jungen
Generation an sich: Einerseits sind sie tief
verunsichert, andererseits stark vorge-
prägt, und das nicht immer zu ihrem Vor-
teil. Die Seminarzeit soll darum denen,
die Priester werden wollen, die Möglich-
keit bieten, sich mit den Vorstellungen zu
identifizieren, die die Kirche vom Prie-
ster hat. Denn wer kann das Priestertum
schliesslich gültig interpretieren, wenn
nicht die amtliche Kirche, der es anver-
traut ist? Das ist und bleibt die Schicksals-
frage. Die Zeit der Ausbildung, sei es im
Seminar oder pastoralen Einsatz, soll
auch jene menschliche Reife fördern, die
zur Übernahme eines lebenslänglichen
Engagements erforderlich ist «Um ein
vollkommener Priester zu sein, muss man
vorher ein vollkommener Mensch sein»,
erklärte schon Pius XII.

' Vat. II, Dekret über die Ausbildung der
Priester, N. 4.

2 A. a. o., N. 5.
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Was bleibt uns zu tun?

Es bleibt die Sorge der Bischöfe, geeigne-
te Priester als Leiter oder Lehrer an Semi-
narien oder Faktultäten zu finden. Es
bleibt die Sorge der Leiter, dort junge
Menschen richtig zu führen. Aber dane-
ben gibt es eine Sorge, die alle Glieder der
Kirche, besonders aber uns Priester an-
geht: Um Priesterberufe zu beten und sol-
che Berufungen zu fördern. Man redet
sich heute zu 'leicht damit heraus, der Ju-
gend fehle der Idealismus. Aber er ist bei
ihr nicht weniger vorhanden als das frü-

Seelsorge in der Pfarrei

Die Pfarrei, vor rund 1500 Jahren ent-
standen, war eine höchst angemessene
Weise, wie die Kirche den pastoralen
Dienst in einer stahlen, entweder agra-
risch oder vorneuzeitlichen Urbanen Ge-
Seilschaft erfüllte. Die heutige veränderte
gesellschaftliche Situation aber konnte
für die Pfarrei nicht ohne Folgen bleiben.
Die folgenden Beobachtungen werden die
pine Pfarrei mehr, die andere weniger be-
treffen. Sie sind weder Grund zur Resig-
nation, noch wollen sie Schuldgefühle er-
zeugen, sondern Anlass sein zu kritischer
Selbstreflexion, vertieftem Problembe-
wusstsein und konstruktiven Neuansät-
zen.

Zur Integration der Pfarreimitglieder

1. Die Pfarreimitglieder haben nur wenig
oder gar keine Kommunikation unterein-
ander. Ein religiöses Zusammengehörig-
keitsbewuisstsein ist nur bei diner Minder-
heit vorhanden.
2. Die Einstellung der Mehrheit der Pfar-
reimltglieder 'ist dem Gemeindeidben ge-
genüber emotional distanziert. Man
nimmt am Gemeinddldben teil, um ein-
zelne in sich 'begrenzte Vorteile zu bezie-
hen, wahrt aber im übrigen Distanz.
3. Die aktive Teilnähme am Pfarrei!eben
ist auf wenige (sehr wenige?) 'beschränkt.
Das Pfarrei'ldben ist auf einen inneren
Kreis von Pfarrdiangehörigen (Pfarrei in
der Pfarre'i) reduziert.
4. Die Zähl der Katholiken, die regelmäs-
siig oder oft gottesdienstliche Veranstal-
tungen besuchen, wird weiterhin rückläu-
fig sein. Allerdings zeigt sich das Bestre-
ben, den Kultapparat intakt zu halten,
selbst wenn er nur sehr sporadisch in An-
spruch genommen wird.
5. Die Einstellungslage der KermgemPin-
de unterscheidet sieh signifikant von je-
ner der Randgemeinde.

her der Fall war. Nur ist er oft vom Vor-
dergründigen verdeckt oder irregeleitet.
Es braucht mehr Mühe und Einsatz, ihn
freizulegen und auf das richtige Ziel zu
lenken. Wo die Jugend Christus wieder
findet, wird sie auch den Weg zu seiner

ganzen Nachfolge finden. Eines haben
wir wenigstens in der Hand: ihr das vor-
zuleben. Markt« Kawer

Geketsmetramg /ür den Monat März J974:
«Dass die Kandidaten für das Priestertum
in den Seminarien eine gediegene geistliche
wie wissenschaftliche Ausbildung erhalten.»

6. Dynamik, Experiment, Initiative Hai-
tunig, Kreativität sind nicht dominante
Charakteristika der Pfarrei. Der durch-
schnittlichen Pfarrei ist eine Verhältnis-
massig stark traditionale Orientierung
eigen. Während die Umwelt ständig neue
Umgestaltungen erfährt, die aus einem
dynamisdhen Prozess sich wandelnder
Bedürfnisse erwachsen, lebt die Gemein-
de in relativ ungebrochener Kontinuität
aus ihrer Vergangenheit, die weithin auch
die Vergangenheit unserer Gesellschaft
ist. So haben sich in ihr zahlreiche For-
men und' Werte erhalten, die vergange-
nen Gesellschaftsformen angehören.
7. Die kirchliche Gemeinde wird für alle
jene interessant, die sich nicht recht zu
Hause fühlen in unserer organisierten, ra-
tionaliisierten, von ständiger Umgestal-
tung geprägten Welt. Die Flucht aus einer
unverständlichen Welt, museale Kouser-
vierung dessen, was ausserhalb schon lan-
ge unter die Räder gekommen ist, wird
zum Motiv, sich der Gemeinde anzu-
sdhliessen. Es sind besonders die noch
nicht, nicht mehr oder nie in das Erwerbs-
leben Integrierten, die in ihrem Beruf Ent-
täusdhten und Kontäktschwachen, aber
auch die Angehörigen mancher konser-
vativ orientierter Berufsgruppen, für die
aus solchen Gründen die Pfarrei Anzie-
hungskraft 'besitzt.

Zur Sozialisation der Pfarreimitglieder

1. Die Motive der Kirchenmitglledsebaft
sind sehr unterschiedlich. Glaube als zen-
traies Motiv der Teilnähme am Pfarrei-
leben trifft nur mehr für eine Minderheit
der Katholiken zu.
2. Die Einstellung gegenüber d'en kirch-
lich-re'ligiösen Normen- und Wertvorstdl-
lungen ist selektiv. Der einzelne stellt
nach eigener Wähl sein weltanschauliches
Paket zusammen, das je nach Sozial'bio-

graphie stark variiert. Die Grundlage die-
ser Religiosität bildet das Gefühl und va-
ge G'l'aübensvorstdllungen, die oft wenig
relevant für das tatsächliche Verhälten
sind.
3. Die Religiosität der Pfarreimitglieder
ist stark privatisiert, individualisiert und
überwiegend institutionell nicht gebun-
den, lebt aber u. a. von formulierten
Glaubemsvorstellungen der Kirche, die in-
dividuell angepasst sind.
4. Als «Lieferant» 'religiöser Bedeutungen
hat die Kirche — zumindest partiell —
ihren Funktionswert eingebüsst. Der in-
stitutiondle Apparat der Kirche fungiert
bei vielen Katholiken als blosse «Stütz-
konzeption», als Legitimationsmechanis-
mus für die privatisierten religiösen Ein-
Stellungen und' Meinungen.
5. Eine nur partielle Bejahung der kiroh-
liehen Lehre ist auch bei häufigen Got-
tesdienstbesuchern die Regel. Die kollek-
tive Situation der Gottesdienstgemeinde
führt zu einer quasi-inistitutionellen Ab-
Stützung der jeweils eigenen Situations-
definition. Die Gleichge'ätimmt'heit der
Gottesdienstbesucher ist daher objektiv
eine Fiktion. Die absolute Orthodoxie ist
heute, wie T. Luckmann formuliert, kein
integraler Bestandteil der Kirchlichkeit
mehr.
6. Die Pfarrei hat den Wandel religiöser
Soziälisation zu wenig beachtet. Religiöse
Sozial'isation vollzieht sich auf je andere
Art in einer offenen pluralen Gesellschaft
und in einem geschlossenen homogenen
Gesellschaftssystem mit wirksamen isozia-
len Kontrollen und einem Bezugssystem,
in dem sich Religiosität mitten in einer
Vielzahl sich kreuzender sozialer Kreise
als subjektive Selbstfindung aufbaut. Es
fehlen heute neue Formen der Sozialisa-
tion, in denen Identitätskrisen im Glau-
ben überwunden und in denen Formen
des Glaubens, d'es Zusammenlebens, der
gegenseitigen Hilfe, des gesellschaftlichen
Engagemerits usw. gefunden und verwirk-
licht werden können.

Zur Organisationsstruktur der Pfarrei

1. «Kirche» ist für die meisten Pfarrei-
mitgl'ieder «Klerus», nicht die gesamte
Pfarrei. Organisationssoziologisch ist die
heutige Pfarrei eine heterogene Organi-
sation. Während sich die professionelle
Amtskirche im Laufe der Zeit straff or-
ganisierte, entstrukturierte sich die Mehr-
heit der Katholiken. Aus d'en Mitgliedern
wurden Kunden und das ursprüngliche
Engagement verkümmert zu einer auf
Vorteil bedachte Tauschbeziehung.
2. Die Pfarrei ist service-station für be-
stimmte Anlässe, eine Art «Tankstelle»
für religiöse Bedürfnisse. 'Die meisten Be-
öbachtiungen sprechen dafür, die Gemein-
de dem Typ der diemstleistenden Tausch-
organisation zuzurechnen. 'Das Mittel,
um Teilnähme zu gewährleisten, ist der
Tausch. Das Individuum wird durch das

Beobachtungen und Ergebnisse soziologischer Erhebungen
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Angebot von Vorteilen bewegt, einen
Teil seiner eigenen Tauschkapazität (vor
allem Zeit und Gdld) in die Prozesse der
Organisation einzubringen und nimmlt da-
durch mehr oder weniger an der Organi-
sation teil.
3. Die Organisation der 'Seelsorge ist bis
heute stark geprägt vom Gedanken, daiss

alle kirchliche Aktivität im Rahmen der
Pfarrei geschehen müsse, dass alles und
jedes unter der Ägide und im Auftrag des

Ortspfarrers geschehen müsse, dass alle
Seelsorge auf die Bildung einer sogenann-
ten «Pfarreifamilie» hinauslaufen müsse.
Eine Sedsorge aber, die durch Flexibilität
und Differenziertheit 'gekennzeichnet ist
und der gesellschaftlichen Situation durch
vielfältige Gemeindeformen gerecht wer-
den will, bedarf der Einheit und Zusam-
mertarbeit, der Integration und Koordi-
nation auf Dekanatsebene.

Zur Differenzierung des Angebotes
in der Pfarrei

1. Das Angebot der Pfarrei sucht den
«Kunden» zu wenig. Voraussetzungen
dazu wären: grundsätzliche Orientierung
auf den konkreten Menschen hin, Über-
Setzung des Angebotes in die Sprache des
«Kunden», Kontaktfähigkeit, Beziehungs-
pflege, Anpassung an gesellschaftliche
Subkulturen, Spezialisierung auf Zielper-
sonen.
2. Die Verkündigung war früher und ist
noch heute weitgehend von der Annähme
bestimmt, däss das Grundbedürfnis über-
all bei den Menschen dasselbe ist. Die
Kirche wendet sich an eine mehr oder
weniger einheitliche Allgemeinheit.
3. Das Angebot der Pfarrei ist zu wenig
differenziert. Die Dynamisierung der Ent-
Wicklung Und Differenzierung der Le-
bens'bereiche, Wertvorstellungen und Ver-
hältensmuster machen eine innerkirchli-
che Sys'temdifferenzierung notwendig.
Solche Systemdifferenzierung erfordert
Unternehmungspolitik, Unterne'hmungs-
planung, Kooperation und Professionali-
sierung der Seelsorger.
4. Das Angebot der Pfarrei ist einseitig
auf die Erwartungen der Kerngemeinde
ausgerichtet.

Zur Leitung der Pfarrei

1. Kirche und Gemeinde haben sich bis-
her weniger wegen ihrer Ziele als wegen
der absoluten Wertigkeit ihres Systems
empföhlen. Bin 'bewusstes Denken in und
Arbeiten mit Programmen wird vor allem
deshalb unentbehrlich, weil die Kirche
nur so den gesellschaftlichen Verände-
rangen hinreichend rasch folgen kann
und die Einsatzpurikte ihrer Arbeit über-
legt wählen kann.
2. Ohne Pastorationisplan mit prospekti-
ver Zielsetzung besteht die Gefahr, dass
der Überblick fehlt, und der Arbeitsein-
satz eher nach zufälligen, durch Druck

von aussen gesteuerten, als nach rationa-
len Kriterien erfolgt. Prioritäts- und
Schwerpunktsetzung erfdlgt dann un-
reflektiert in der überkommenen Ord-
nung der Organisation und nicht etwa
nach dem Bedarf der Sache. Prospektive
Zielsetzung ermöglicht Strategie in der
Arbeit, Arbeitsteilung, bewusste Wahl der
Arbeitsmethode und der Arbeitsmittel.
Die Projektierung erleichtert die Rück-
koppelung, damit ein Regelprozess der
Ahbeit zustandekommt (feedback).
3. Die Analyse der Arbeitszeit des Pfar-
rers zeigt, dass die spezifische Seelsorge
mit 15 ;% der Arbeitszeit eine Rand-
erscheinung im Pfarrerberuf ist. Mit an-
dem Worten: spezifische Seelsorgetätig-
keit (Hausbesuche, Sprechzimmer, reli-
giöse Gespräche) müssen als Nebenbe-
schäftigung des Berufes bezeichnet wer-
den. Der persönlidhen Beratung wird in
der Seelsorgearbeit zu wenig Zeit zuge-
messen. Der im 'Handel zu beobachtende
Trend vom Verkäufer zum Berater wird'
auch im kirchlichen Angebot seine Paral-
lele finden müssen.

4. Die Leitung der Pfarrei ist oft genug
autokratisdh. Die Pfarreiräte haben in der
Regel kaum etwas daran geändert. Pfar-
reimitglieder werden nicht eigenverant-
wörtlich in die Pfarreiarbeit einbezogen
oder mit wichtigen Aufgaben betraut
(Kunst der Delegation).
5. Die Pfarrei ist zu stark auf ihren Prie-
ster konzentriert. 'Sie ist stark geprägt
durch Charakter und theologischen Stand-
ort des jeweiligen Pfarrers. Der Pfarrer-
Wechsel verändert oft radikal das Gesicht
einer Pfarrei.
6. Viele Seelsorger sind zu sbhr darum be-
müht, die Gemeinde auf Probleme und
deren Lösung hinzuführen, die von ihnen
selbst erkannt, für wichtig gehalten und
von ihnen bereits gelöst sind; es wären
aber die Pfarreimitglieder bei einem Pro-
zess zu begleiten, in dem sie selbst die Lö-
sung ihrer Probleme suchen. Denn nicht
das Wissen von Antwort, sondern die
Fähigkeit, eine Gruppe von Menschen
auf der Suche dieser Antworten zu ermu-
tigen und ihr beizustehen, ist Sedsorge.
Soll die Seelsorge zu einer konsistenten
Persönlichkeitsstruktur der GLaubenden
führen, muss eine Bewuisstseinsstruktur
entwickdt werden, in der die subjektive
Reflexion als stabilisierender Faktor im-
mer wichtiger wird. Denn nur Personen
mit erheblicher Ich-Stärke sind in Zu-
kunft imstande, christliche Sinngehalte in
überzeugender Weise zu leben.
7. Die Pfarrei ist mehr geschlossen, ver-
sorgte, als kritisch offene Gemeinde, in
der sich möglichst viele Mitglieder selb-
ständig ihre eigene Meinung zu den an-
stehenden Fragen bilden. Geschärftes Ur-
teilsvermögen ist die Voraussetzung da-
für, dass sich eigenständige Initiativen
entwickeln, und innerkirc'hliicfae Öffent-
lichkeit sich realisieren kann. Konflikte

in der Pfarrei werden als Störfaktoren an-
gesehen und nicht 'als konstitutives Ele-
ment sozialen Wandels.

Zur Kooperation der Seelsorger

1. Das Pfarreileben ist stärker von Uni-
formität als von Pluralität geprägt. Die
Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit in der kirchlichen Arbeit ist im
allgemeinen wenig stark entwickelt. Aus-
Bildung und ßerufsverStändnis der (Seel-

sorger und die Organisationsstruktur der
Pfarrei sind einer wirksamen Arbeitstei-
lung und Zusammenarbeit eher hinder-
lieh.
2. Das Dekanat ist bisher über Verwal-
tungsfun'ktionen im allgemeinen nicht
hinausgekommen und hat eigentliche seel-

sorgliche Funktionen kaum erfüllt. Seel-
sorgliche Arbeit auf der Ebene des De-
kanates kann aber nur fruchtbar sein,
wenn alle Seelsorger der Region selbstlos
zusammenarbeiten. Das Dekanat müsste
vermehrt der Raum gemeinsamen Pia-
nens und Handelns der Seelsorger mehre-
rer Pfarreien sein. Aufgabe des Dekana-
tes wäre die kooperative und koordinierte
Leistung sowohl der Grunddienste (Basis-
seelsorge) wie auch der Zielgruppenarbeit
(Spezialseelsorge).

Zur Professionalisierung der Seelsorger

1. Fehlende Arbeitsteilung und mangeln-
de Kooperation führen zur Anhäufung
verschiedenster Aufgaben, zu Arbeits-
Überlastung und fachlicher Überforde-
rang. Der Pfarrerberuf blieb einer der
wenigen Glöbalberufe in unserer Gesell-
schaff. Sein Berufsbild ist immer noch be-
stimmt von der Vaterfigur der Agrarge-
sdlschäft.
Als Folgen dieser Berufsbelastung kön-
nen gesehen werden: Stresserscheinungen,
soziale Beziehungsarmut, totale Funktio-
nalisierung aller Lebensbezüge (weder
Zeit noch Lust für das, was nicht in direk-
tem Zusammenhang mit dem Beruf
steht), verblüffende Sachfremdheit von
Tages- und Geselliscfaaftsproblemen, Ge-
fühl des Versagens, Zersplitterung der
Kräfte, mangelnde Fachkompetenz, Re-
signation.
2. Die notwendige Spezialisierung der
Pfarreiseelsorge mit entsprechenden
Fachkenntnissen ist nicht gewährleistet.
Allen alles zu isein ist dem Seelsorger nicht
(mehr) möglich. Es ist nicht denkbar, 'dass
ein einziger Mann über alle geforderten
Qualitäten verfügt, um sämtliche Aufga-
ben 'funktionsgerecht erfüllen zu können.

Zur strukturellen Differenz von Kirche
und Gesellschaft

1. Der Plans!biilitätsverlust christlicher
We'ltinterpretation ist unverkennbar.
2. Ein grosser Teil der Pfarrei-Arbeit liegt
ausserhalb der Funktiorassache der Ge-
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söllschaft (ausserhalb 'dessen, was die
Menschen erwarten). 'Diese Feststellung
trifft vor allem auf die partiellen Katholii-
ken zu. Die Diskrepanz zwischen Rollen-
Zumutung und Ral'lenen'tsprechung ist oft
so krass, diass von einem Mangel an ge-
sellschaftlidher Anpassung gesprochen
werden kann.

3. Eine GrosszaM von Katholiken sind in
ihrem Denken, in ihrer Sprache, in ihren
Wertvorstellungen und Verhaltensmu-
stern der Kirche (dem Klerus) enitfrem-
det. Die Kommunikation zwischen Klerus
und vielen Pfarreiangehörigen ist gestört;
sie löben in getrennten Wölten. Viele
Glaubende erwarten nichts mehr oder
sind enttäuscht vom kirchlichen Angebot
zur (Bewältigung ihrer Lebensfragen.
4. Das Anpassungsdefizit der Kirche an
das Wertsystem 'der modernen Gesell-
schaßt wird auf der Ebene des Bewusst-
seins als kognitive Dissonanz erfahren.
Lfm kognitive Dissonanzen zu reduzieren
oder zu vermeiden, werden kirchliche Be-
deutungen nur soweit rezipiert, als sie im
eigenen Bezugssystem angesiedelt werden
können. Da dieses Bezugssystem jedoch
weitgehendst durch sozio-kuliturelle und
personale Variable determiniert ist,
kommt es zu einer Umdeuitung bzw. Se-
lektion kirchenbezogener Deutungssche-
mata unter dem Gesichtspunkt der jewei-
Ilgen sozio-kulturelTen und personalen
Situation, in der sliöh der einzelne befin-
det.
5. Wird die Dissonanz zwischen den Nor-
men der Kirche und den geselschaftli-
chen Bezugsgruppen besonders intensiv
erfahren und gibt es keine individuellen
Möglichkeiten diesen «Widerspruch» auf-
zuarbeiten, d. h. auf der Ebene des per-
sönlichen Bezugssystems aufzulösen und
zu integrieren, iso besteht eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass kirchliche Bin-
Stellungen und Meinungen gänzlich auf-
gegeben werden.

6. Die Bewertung des Kirchgangs — als
demonstratives Symbol kirchlicher Orien-
tierung — ist mit Wertvorstellungen be-
frachtöt, die die Differenzthese sehr deut-
lieh belegen: Ein Mensch, der gewöhn-
lieh in die Kirche gebt, wird sehr oft mit
Eigenschaften in Verbindung gebracht,
wie: weibliöh, über fünfzig Jahre a'lt,

Volksschulbildung, Bauer, Rentner, kon-
taktarm, geistig unbeweglich, zuverlässig,
fromm und passiv. Das Nichtkirchengän-
ger-Image ist entsprechend «positiv» auf-
geladen und hat eindeutig Bezüge zu dem
Merkmal eines Menschen, der sich im Le-
ben bewährt.
7. Die Versäulung kirchlicher Normen
und Verhaltensmuster ist in der Haupt-
sache auf die primären Sozialisaitionsträ-

ger eingeengt, die eine immer geringer
werdende Fähigkeit aufweisen, das Indi-
viduum mit Rdllendiispositionen auszu-
statten, wie sie für die differenzierte Lei-
stungsgeselischaft typisch sind. Auf diese

Weise fixierte Kirchlichkeit gerät immer
mehr in Konflikt mit den dynamischen
und zwedkorientierten Verhaltensmustern
der Gruppen im sekundären Bereich, zu-
mal diese Verhaltensfoiimen sich häufig
von spezifischen (kulturellen Zusatzbedeu-
tungen gänzlich gelöst haben. Dissonanz-
reaktionen im Rahmen des individuellen
Bezugssystems werden daher unvermeid-
lieh.
8. Der Inhalt kirchlicher Normen und
Symbole wird überwiegend in hisitori-
scher und liturgischer Dimension begreif-
lieh gemacht und ist sozialhistorisch stark
an die personenbezogenen Verhältnisse
der ständisdh-agrarischen Gesellschaft
angepasst. So gesehen, ist die sozM'-reli-
giöse Wirklichkeit, die das Christentum
als kirchliches Bezugssystem intendiert,
wesentlich von der Situationsdefinition
abgesetzt, die in einer industriellen und
differenzierten Leistungsgesellsdhaft ver-
standen werden kann. Kirchliche Bedeu-
tungsschemata haben heute ausgespro-
chen esoterischen Charakter.

A//red Duôach

Die für das kirchliche Leben in der Diözese
Basel wichtigsten Themen der Tagung des
Priesterrates und der Dekanenkonferenz
vom 29./30. Januar 1974 waren: ein erster
Erfahrungsaustausch über die Zusammen-
legung von Pfarreien und die Stellungnah-
me zum Dekanatsstatut, gemäss dem, bis
zum 30. April 1974 die Neuwahl der Dekane
vorgenommen wird. Ferner wurden die 40
Mitglieder des Priesterrates und die 30 De-
kane vom Herrn Bischof persönlich über
die Vorabklärungen einer allfälligen Emen-
nung eines Weihbischofs informiert. Der
Vorsitzende der Tagung, Bischofsvikar
Dr. Fritz Dommann, orientierte über die
Arbeit des diözesanen Seelsorgerates, über
die Vorbereitungen für die Schaffung eines
Organs für Pfarreiräte und die neue diö-
zesane Kommission für Fortbildung. Regens
Dr. Otto Moosbrugger gab den Stand der
Abklärungen über den dritten Bildungsweg
bekannt. Als Nachfolger von Dekan Hans
Amrein wählte der Priesterrat Pfarrer Eugen
Stierli in den Aktionsrat des Fastenopfers.

Zusammenlegung von Pfarreien —
eine Notmassnahme

Nach einigen Hinweisen auf die Ent-
Wicklung der personellen Situation im
Bistum Basel durch Bischofsvikar
Dr. Fritz Dommann erläuterte Bischofs-
vikar Dr. Otto Wüst die ProWeme, die
bei der Zusammenlegung von Pfarreien
entstehen. Bis heute wurden 24 Zusam-
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menlegungen vorgenommen, die 51 Pfar-
reien 'betreffen. Für die Kriterien und
das Vorgehen ist das «Verfahren bei Va-
kantwerden von kleinen «Pfarreien» *

massgebend. Dabei ist besonders zu 'be-

achten: jede Pfarrei bleibt eine kanonisch
errichtete Pfarrei, die Kirchgemeinden
bleiben bestehen; zwischen den Kirchge-
meinden ist ein Vertrag übzuschliessen;
der Pfarrer muss in den beiden Pfarreien
eine feste Präsenzzeit haben; in der nicht-
besetzten Pfarrei könnte ein Résignât re-
sidieren, der nicht mehr die Verantwor-
tung eines Pfarrers zu tragen hat. Ob-
wohl die bisherigen Erfahrungen im all-
gemeinen gut sind, handelt es sich bei
der Zusammenlegung von Pfarreien um
eine Notmassnahme. Der Idealfall bleibt
der je eigene Gemeindeleiter.
Die in Gruppen und im Ple-
num ergab zahlreiche Schwerpunkte. Um
Bedenken von Seiten der G/üu/üge« zu
vermeiden, ist eine ausgiebige und gute
Information (z. B. in Versammlungen,
Pfarrblatt, Lokalpresse) unabdingbar.
Diese Orientierung hat schon zu begin-
nen, bevor eine Vakanz eintritt. Obwohl
die meisten Pries/er für eine sölche Not-

i (Vgl. SKZ 141 (1973) S. 44).

Zusammenlegung von Pfarreien — Steigende Bedeutung
der Dekanate

Aus den Beratungen des Priesterrates und der Dekanenkonferenz
des Bistums Basel
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massnahme Verständnis aufbringen,
fürchten sie bei einem eventuellen Ein-
satz in einem Seelsorgebezirk, der zwei
Pfarreien umfasst, überfordert zu wer-
den. In den einzelnen Kapiteln muss da-
her über die Gründe dieser Notmassnah-
me, z. B. anhand der Personalprognose,
eingehend gesprochen werden. Dass Prie-
ster, die in zusammengelegten Pfarreien
ihren Dienst leisten, Prioritäten für ihre
Tätigkeit setzen müssen, war allen klar.
Sachgerecht wird das aber nur geschehen
können, wenn auf regionaler oder diöze-
saner Ebene Prioritäten die Seelsorge-
arbeit bestimmen. Vom Dekanat her
kann den Seelsorgern tatkräftig gehol-
fen werden, zum Beispiel in Jugend-
seelsorge, Erwachsenenbildung, Ehevor-
bereitung, Sozialarbeit, Seelsorge am
Seelsorger, Pfarrblatt. Das Dbkanat sollte
immer wieder neu prüfen, wie Mitbrüder
in zusammengelegten Pfarreien entla-
stet werden können. Beachtenswert war
dabei die Feststellung, dass das auch für
die sogenannten «Einspännerpfarreien»
Geltung habe. Laie« können in solchen
Seelsorgebezirken so geschult werden,
dass sie alte Priester in ihrem Dienst
wirklich entlasten. Bei der Mithilfe
durch Rerigna/en ist vor allem wichtig,
auf eine einheitliche Linie in der Pasto-
ration zwischen dem Pfarrer und dem
Resignaten zu achten. Schwierigkeiten,
die aus der Verdoppelung der Arbeite«
entstehen, können bewältigt werden: so
sind neue Strukturen (Pfarreiräte) nicht
zweifach einzuführen; Liturgiegruppen
können gemeinsam Gottesdienste vorbe-
reiten; Pfarrbücher sind durch Laien zu
führen usw. Ob es zweckmässig ist, me/zr
a/s zwei P/arreze« zu einem grösseren
See/sorgebezz'rk zusammenzufassen, wo-
bei zwei bis drei Priester gemeinsam die
Seelsorge leisten, konnte nicht a'bschlies-
send beantwortet werden. Hauptschwie-
rigkeit bietet dabei die Team-Unfähig-
keit der Priester und Laien, die haupt-
amtlich im Dienst der Kirche wirken.

Zum Abschluss dieses ersten Erfahrungs-
austausches bat der Bischof, aufmerksam
diese Experimente zu verfolgen und den
verschiedenen Formen von Pfarreizusam-
menlegungen eine echte Chance zu ge-
ben.

Neues Dekanatsstatut

Im Namen der Neugliederung des Bi-
stums Basel bekommen die Dekanate
nebst den Regionen eine ganz besondere
Bedeutung. Deshalb ist die Schaffung
eines neuen Dekanatsstatuts un'bestrit-
ten. Dieses enthält: Umschreibung und
Zweck, Aufgaben und Organisation des

Dekanates.

Die Pastoralstelle hatte einen ersten Ent-
wurf der Generalvikariatskonferenz vor-
gelegt und in allen kantonalen Planungs-
kommissionen behandelt. Priesterrat und

Dekanenkonferenz nahmen in erster Le-
sung zu diesem Entwurf Stellung und wa-
ren damit einverstanden, dass dieser Ent-
wurf mit den von ihnen gemachten Ergän-
zungen für die bis zum 30. April 1974
vorzunehmenden Dekanenwahlen Gel-
tung haben soll.
Priesterrat und Dekanenkonferenz gingen
bei ihren Äusserungen von der Tatsache
aus, dass im Rahmen der Regionalisie-
rung die Dekanate als erster Schritt zu
w/c/zt/ge« See/sorgeräzzmen aufgewertet
werden, in denen pastorale Aufgaben
durch Zusammenarbeit von Priestern und
Laien wahrzunehmen sind. Zz'eZ eines De-
kanates ist eine einheitliche Seelsorger-
liehe Aktionsgemeinschaft von Dienst-
trägem, Pfarreien und Kirchgemeinden.
Deshalb hielten Priesterratsmitglieder und
Dekane fest: «Im Dekanat werden die
Pfarrei- und Spezialseelsorge koordiniert
und in Zusammenarbeit der Seelsorger
geleistet. Das Dekanat bietet subsidiär
Dienste an, die die Pfarrei nicht selbst lei-
sten kann und (oder) die nach einer Ko-
ordination verlangen». In Fragen der /er-
rz'/orz'a/en Veniznwc/zre/bnng der Deka-
nate wird der Bischof nach Konsultation
der entsprechenden Kapitel, Regionallei-
tungen und kantonalen Kirchen entschei-
den. Mehrheitlich waren Priester und De-
kane dafür, dass unter «Seelsorger» eines
Dekanates auch die /zazzp/anz/ZzcÄ Zä/zgen
Laz'en zu verstehen sind. Deshalb sind
Priester und Laien verpflichtet, sich an
den gemeinsamen Aufgaben zu beteiligen
und sich an die entsprechenden Beschlüs-
se zu halten. Dem Antrag, Pflege der
Spiritualität und Kollegialität unter die
hauptsächlichsten An/gaben im Dekanat
aufzunehmen, wurde zugestimmt. Für die
Verwirklichung aller hauptsächlichen
Aufgaben ist die Zusammenarbeit aller
Pfarrei- und Spezialseelsorger besonders
wichtig. Dass die Landeskirchen bei die-
ser Verwirklichung, soweit erforderlich,
mitarbeiten, war selbstverständlich. Zu

Zu diesem Problem ist in der Agenda kein
expliziter Hinweis zu finden, war doch
ihre Redaktion bereits vor dem Jom-Kip-
pur-Krieg abgeschlossen. Die nachher ein-
setzende Ölkrise hat nun aber eine Stirn-

mung geschaffen, die den in breiten
Schichten — mehr oder weniger unter-
gründig — vorhandenen Bedenken gegen
jede Art von Entwicklungshilfe starken
Auftrieb gibt. Was mancher Journalist in
seinen Glossen insinuierte, haben Kari-
katuristen simplifizierend auf diesen Nen-
ner gebracht: mit unseren Entwicklungs-
hilfegeldern würden denen die Taschen
gestopft, die uns freventlich den Öl- bzw.

den bereits vorgeschlagenen Gebieten ge-
meinsamer Seelsorge im Dekanat wurden
die Missionsaufgaben und für das fran-
zösisch sprechende Gebiet die «action
catholique» aufgenommen.

Eine längere Diskussion enstand über die
Frage, wer offiziell als M/Zg/z'ed der Kap/-
Ze/sverrazron/zzng gelte. In den Abstimmun-
gen befürwortete man, «alle Laientheologen,
die hauptamtlich in der Seelsorge tätig
sind», zu den Mitgliedern zu zählen und
über die Ausweitung der Mitgliedschaft auf
andere Dienstträger, z. B. Katecheten, der
Kapitelsversammlung die Entscheidung zu
überlassen. Damit haben bei den Dekanen-
wählen alle Priester und Laientheologen
Stimmrecht. Wo bereits Katecheten Mit-
glieder eines Dekanates sind, sind diese
auch stimmberechtigt. Ordensobere, die im
Dekanat Wohnsitz haben, und Priester, die
nicht im Bistum inkardiniert sind sowie
Ordenspriester aus der Schweiz und aus dem
Ausland, die hauptamtlich in der Seelsorge
tätig sind, sind ebenfalls Mitglieder der
Kapitelsversammlung. Der Antrag, Kapitels-
Versammlungen je nach Bedarf durchzufüh-
ren, unterlag einem andern Antrag, dass
Kapitelsversammlungen in der Regel jähr-
lieh viermal, bei Bedarf häufiger stattfin-
den sollen. Über die Möglichkeit der Wahl
von Laien zu Dekanen zu sprechen, er-
schien noch nicht opportun. Am Beschluss
von 1968, dass Dekane, die das 65. Alters-
jähr erfüllt haben, nicht mehr wählbar sind,
wurde festgehalten. Bei der Beratung über
den Wa/z/modus des Dekans unterlag der
Vorschlag, der Bischof solle nach Konsul-
tation der Priester den Dekan wählen. Mit
grosser Mehrheit wurde festgelegt: der De-
kan wird von der Kapitelsversammlung in
geheimer Wahl unter Vorsitz des amtieren-
den Dekans, bzw. seines Stellvertreters auf
5 Jahre gewählt. Die Wahl bedarf der Be-
stätigung des Bischofs.

Der durch Priesterrat und Dekanenkon-
ferenz bereinigte Entwurf ist allen Prie-
stern durch die Dekane zugestellt worden.
Er hat Rechtskraft für die Wahl der De-
kane 1974, tritt aber als ganzes erst nach
Vernehmlassung bei den Landeskirchen
und den kantonalen Planungskommissio-
nen sowie nach der zweiten Lesung im
Priesterrat in Kraft. Max Ho/er

Benzinhahn zudrehen. Dass allerortens
die Fastnächtler ihren Einfallsreichtum
diesem Sujet zugewandt haben, dürfte —
aus dem Beifall zu schliessen — dem all-
seitigen Empfinden entsprochen haben.
Selbst eine klug gesteuerte Manipulation
hätte wohl kaum besser diese negative
Sensibilisierung bewirken können, die
nahezu an das Phänomen einer Massen-
hysterie grenzt.

Unabwendbarer Rückgang?

Es mehren sich denn auch die Stimmen,
die deswegen dem Fastenopfer eine emp-

Das Fastenopfer und die Ölkrise
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findliche Einbusse voraussagen. Dass die-
se wohlgemeinten Befürchtungen mit ei-

ner Sicherheit vorgetragen werden, als

liege hier eine metaphysische Notwendig-
keit vor, ist einigermassen verwunderlich.
Zwar sind Reaktionen der angedeuteten
Art zu befürchten, aber nur, wenn dage-

gen nichts unternommen wird. Statt den
Dingen den Lauf zu lassen, Hessen sich
gerade unter diesem aktuellen Aspekt ei-
nige Vorurteile abbauen, die in manchen
Köpfen den ganzen Prozess der Bewusst-
seinsbildung gemäss überkommenen
Denkstrukturen filtrieren.

Die Klippe umfahren

Man könnte zwar die Klippe elegant um-
fahren, indem man — ohne der Wahrheit
die geringste Gewalt anzutun — auf
dreierlei Gewicht legt. Einmal darauf,
dass — was wohl keiner bezweifelt — die
Gelder aus dem missionarischen Drittel
— nicht in die Taschen der Ölscheichs
fliessen. Zweitens wäre leicht nachzuwei-
sen, dass auch Entwicklungsgebiete, wie
z. B. Indien, ebenso wie wir unter der Ver-
knappung bzw. Verteuerung auf dem Öl-
markt leiden; und dass dort die Fasten-
opferhilfe erst recht dringlich wird. Drit-
tens ging aus dem letztjährigen Fasten-
Opferergebnis eine geringe Summe in Öl-
lieferanten-Länder im Nahen Osten und
in Nordafrika (genau genommen Fr.
25 000.— aus dem Missionssektor und
Fr. 120 000.— aus dem Entwicklungs-
drittel; in den letzten 5 Jahren aus beiden
Sektoren gesamthaft Fr. 451 000.—). Zu-
sätzlich Hesse sich ja auch hinter die Mei-
nung ein grosses Fragezeichen setzen, die
Grossverdiener an der Rohstoffverknap-
pung seien einseitig bei den Ölscheichs
zu suchen. So richtig die angeführten Ar-
gumente sind, wäre es unstatthaft, sich
darauf zu beschränken.

Ein gewichtiges Argument

Das Fastenopfer zahlt weder jetzt, noch
hat es das je getan, Beträge an Regierun-
gen aus, weder an die Ölscheichs noch an
Staatsmänner afrikanischer Staaten, die
sich durch diktatorische Gelüste oder be-

tonte Unfreundlichkeit gegenüber Israel
hierzulande einen schlechten Namen ge-
macht haben, sondern an vertrauenswür-
dige Projektträger. Seine Hilfe kommt —
und das ist ein wesentlicher Faktor —
Men.sc/ze« zugut, die ob ihre Regierung
sich so oder anders verhält, in einer un-
erträglichen Notsituation befinden und
die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Aus
dem Verteilbericht geht begreiflicher-
weise jeweils nur das hervor, was mit dem
grossmütig gespendeten Geld geschieht;
nicht aber die Tragik, die so und soviele
Menschen der Dritten Welt betrifft, wenn
ein für sie bedeutsames Projekt nicht ver-
wirklicht werden kann, weil das Opfer-
ergebnis dazu nicht ausreicht. Die Tat-

sache, dass es um Menschen geht, die in
unzumutbaren Verhältnissen leben, sollte
es einem verbieten, mit stoischer Gelas-
senheit zuzuwarten, ob sich wohl die ge-
stellte Prognose bewahrheiten und das

Fastenopferergebnis wegen der durch die
Ölkrise geweckten Ressentiments rück-
läufig werde. Erst recht nicht, wenn man
sich vor Augen hält, dass, ob wir es wol-
len oder nicht, diese Menschen immer
mehr dem Teufelskreis der Unterentwick-
lung verfallen, weil es uns auf ihre Kosten
gut geht. Sonderbar, so sehr diese Tatsa-
che in den Konzilsdokumenten so gut wie
in zahlreichsten Äusserungen Pauls VI.
(es sei nur auf «Populorum progressio»
Nr. 56—61 verwiesen) ausdrücklich dar-
gelegt und verurteilt wird, riskiert unser-
einer leicht als brandroter Kommunist
verdächtigt zu werden, so er darauf hin-
weist.

«Terrible simplificateur»

In der Gesprächsrunde, die er zusammen
mit Theologen anlässlich seines Schwei-
zerbesuches gehalten hat, wurde Don
Helder Câmara gebeten, sich zum Vor-
wurf zu äussern (der ihm seinerzeit von
der NZZ gemacht worden war), er sei ein
«terrible simplificateur», der die verwik-
keltsten Probleme verharmlose. Erzbi-
schof Câmara gestand unumwunden, er
sei weder Finanzfachmann noch Wirt-
Schaftsexperte; er sei auch nicht zustän-
dig für Fragen der Währung oder der in-
ternationalen Zollpolitik. All diese ausge-
wiesenen Experten, zu denen er nicht ge-
höre, müssten das komplizierte WIE der
Lösung suchen. Hingegen könne er aus
ureigener Erfahrung sowohl die Elends-
Situation der Dritten Welt bestätigen als
auch deren Ausbeutung durch unsere In-
dustriegesellschaft. Als Diener des Evan-
geliums sei er berechtigt und verpflichtet,
gegen die schreienden Ungerechtigkeiten
in diesem Spannungsfeld aufzutreten und
auf die Pflicht der Brüderlichkeit hinzu-
weisen. Wie wenig dieses Grundanliegen
der Frohbotschaft in Fleisch und Blut
übergangen ist, illustrierte Câmara mit ei-
nem Erlebnis. Auf seine Bitte hin habe
sich ein steinreicher Mann enthusiastisch
bereit erklärt, ihm eine riesige Summe für
seinen Bruder zu schenken. Als er dann
merkte, dass es sich bei diesem Bruder,
der in Schwierigkeiten steckte, nicht um
den leiblichen Bruder des Erzbischofs
drehte, sei er raschestens zurückgekrebst.
Câmara folgerte daraus, die klügsten Ex-
pertisen von Fachleuten würden wie Sei-
fenblasen zerplatzen, wenn nicht zuvor
die Idee der solidarischen Verantwortung
unter Christen und allen Menschen guten
Willens zum Tragen komme.

Konsequenzen der Brüderlichkeit

Dass man um die unter den Eidgenossen
entstandenen Emotionen und Animositä-

ten wegen der Ölkrise weiss, belegt auch
die Leisetreterei des Parlamentes in den
neuesten Überlegung zum Gesetz über
Entwicklungszusammenarbeit. Bestimmt
hat diese Abwehrhaltung damit etwas zu
tun, dass mancher gerne und völlig kritik-
los einer Ausrede verfällt, um sich einer
nicht sehr sympathischen Pflicht gegen-
über für entschuldigt zu halten. Fehlt es

nicht noch mehr daran, dass zwar Brüder-
lichkeit und Solidarität unbestrittene
christliche Ideale sind, die noch lange
nicht verwirklicht sind, auch wenn sie kei-
ner in Frage stellt und jeder im Munde
führt? Glücklicherweise sind wir noch
nicht genötigt den Völkern der Dritten
Welt gegenüber die Feuerprobe der Fein-
desHebe zu bestehen. Wenn aber gröblich
verallgemeinernde Behauptungen wie
«das hat man davon, wenn man für Ent-
wicklungshilfe einsteht» das Denken be-
stimmen und das Teilen behindern, wird
doch der Grad der Nächstenliebe vom Ge-
danken an die Rendite oder an die zu er-
wartende Dankbarkeit bestimmt. Eine sol-
che Motivlage straft aber die allseits gross-
geschriebene Wahrheit Lüge, dass wir im
Nächsten Christus begegnen.

Gustav Käß

Aus dem Leben unserer Bistümer

Kurzer Zwischenbericht über die
Kirchenbauhilfe (KBH) des Bistums
Basel

Der unlängst istattgefundenen Vorstands-
sitzung der KBH des Bistums Basel la-
gen 31 begründete Subventionsgesuche
vor; die meisten davon waren Bdttgesu-
che um Unterstützung bei Kirchenreno-
vationen, die ja sehr oft weit teurer zu
stehen kommen als die ehemaligen Bau-
kosten. Die endgültigen Zuteilungen wer-
den erst, nach Rückfrage bei den zu-
ständigen kantonalen Synoden, durch
die Generalversammlung vorgenommen.
Dieselbe ist vorgesehen auf Montag, den
25. März 1974 vormittags in Ölten. Die
kantonalen Vertreter werden noch eine
persönliche Einladung erhalten. Es ist
erfreulich, dass wir schon jetzt mitteilen
können, dass zur Verteilung eine Summe
von Fr. 250 000.— zur Verfügung steht.
(Eine Viertel-Million war das erwünschte
Ziel für das Jahr 1973!) Wir danken
allen, die mitgeholfen haben dieses Re-

sultat zu erreichen.

Eine ansehnliche Zahl von Kirchgemein-
den hat der KBH total Fr. 2 400 000.—
zur Verwaltung übergeben. Dafür konnte
für das abgelaufene Jahr ein Zins von
5^2 % ausbezahlt werden. Weitere Aus-
kunft in dieser Angelegenheit erteilt ger-
ne unser eifriger Herr Verwalter Hu-
bert Studer, Bergiswil, 6402 Merlischa-
chen.

Der Forstand der KBH de.v ßz'.sfum.y Base/
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Amtlicher Teil

Bistum Basel

Im Herrn verschieden

Dr. Fe/D Gwfzwi'Z/er, Kap/a«, Fitzer«
Felix Gutzwiller wurde am 19. April
1903 in Basel geboren und am 30. Okto-
ber 1927 in Rom zum Priester geweiht.
Nach Abschluss der theologischen Stu-
dien an der Gregoriana mit dem Doktorat
wirkte er zunächst als Vikar in Luzern
(Franziskanerkirche 1929 bis 1933) und
als Pfarrektor in Bellach (1933 bis 1939).
Den Hauptanteil in seiner See'lsorgetätig-
keit bildete sein Wärken als Katechet in
Luzern (1939 bis 1965). Danach amtete
er als Kaplan in Maria-Hilf, Luzern (1965
bis 1967) und als Pfarrhelfer in Bruder
Klaus Basel (1967 bis 1968) und in der
Pfarrei St. Anton in Luzern (1968 bis
1974). Er starb am 1. März 1974 und wur-
de am 5. März 1974 in Luzern beerdigt.

Wahlen und Ernennungen

Früz Sc/zm/d, Beauftragter für die Diöze-
sane Fortbildung der Priester, zum Spiri-
tuäl am Priesterseminar St. Beat, Luzern;

Franz Vaver Hew, bisher Pfarrer in Leng-
nau (AG), zum Pfarrer von Hergiswil
(LU);
Lie. theol. A/ow Sa/ach'«, bisher Vikar in
Horw (LU), zum Pfarrer in München-
stein (BL);

lose/ JFa/fezupzï/, bisher Pfarrer in Roth-
rist (AG), zum Pfarrer von Güttingen-
Altnau-Münsterlingen (TG);
Paz;/ von Arx, bisher Pfarrer in Flühli
(LU), zum Pfarradministrator von Wini-
kon (LU).

Stellenausschreibung

Die Pfarrei Lezzg/za« (AG) wird zur Wie-
derbesetzung ausgeschrieben. Bewerber
mögen sich bis zum 20. März 1974 beim
Diözesanen Personalamt, Baselstrasse 58,
4500 Solothurn, melden.

Vom Herrn abberufen

Ehrendomherr Thomas Herger, Erstfeld

Mitten aus der Arbeit heraus — an seiner
Schreibmaschine — wurde Ehrendomherr
Herger am 24. November 1973 vom Herrn
über Leben und Tod in die Ewigkeit geru-
fen. Geboren am 17. Februar 1901 im Teilen-
dorf Biirglen, besuchte Thomas Herger
nach der Primarschule das Kollegium Karl
Borromäus in Altdorf und begann im Jahre
1923 in Chur das Studium der Theologie. Am
4. Juli 1926 wurde er in St. Luzi zum Prie-

ster geweiht. Zwei Jahre, die er gerne als
Lehrzeit bezeichnete, wirkte er als Vikar in
Siebnen. Im Herbst 1929 rief ihn der
Wunsch des Bischofs zum Pfarrherrn nach
Seedorf in seinem Heimatkanton Uri. Acht
Jahre unbeschwerten und eifrigen Wirkens
schenkte er dieser Gemeinde, bis ihm im
Jahre 1937 die nicht leichte Pfarrei Erst-
feld übertragen wurde. Während vollen 35
Jahren war hier Thomas Herger der gute
Hirt der ihm anvertrauten Herde. Nur ein
gutes Jahr noch durfte er als Résignât am
Orte seiner langjährigen Tätigkeit weiter-
wirken und aushelfen.
Pfarrer Herger war immer und ganz der
Seelsorger. Seine ganze Tätigkeit, sein Ar-
beitseifer, seine Worte und Schriften standen
im Dienste der Seelsorge. Vereinsarbeit,
Besuche, Predigt waren ihm nicht einfach
Beruf, sondern Eifer und Sorge um die
ihm anvertrauten Seelen. Und in all dem
war er auch der treue Diener nicht nur
der Seelen, sondern auch der Kirche. Mit
Eifer und Interesse verfolgte er die Ent-
wicklung und das Geschehen in Kirche
und Welt. Wenn man dem Verstorbenen in
den letzten Jahren gelegentlich den Vor-
wurf nicht ersparte, dass er nicht mit heller
Begeisterung dem Neuen in der Kirche zu-
stimmte, .so war seine Haltung nicht eine
Ablehnung, sondern eher Überlegung, dass
auch die bisherigen Methoden der Seelsor-
ge sich in der Bewährung als richtig erwie-
sen hatten. Er war also auch hier der Seel-
sorger, der oft ein von vielen Unverstände-
nes Nein aussprach oder zögerte. Und ein
Seelsorger, der es allen recht macht, konnte
auch Pfarrer Herger nicht sein.
Aus der seelsorglichen Verantwortung er-
gab sich auch seine langjährige, verdienst-
volle Tätigkeit im Erziehungswesen des
Kantons Uri. Von 1930 — 48 war er Sekre-
tär des Erziehungsrates: von 1934 — 52 am-
tete er als Schulinspektor, von 1952 bis
1964 als Präsident des Erziehungsrates von
Uri. So hat Thomas Herger während 35
Jahren seine Vollkraft der Urner Schul-
jugend gewidmet. Er hat ein wichtiges
Stück Geschichte des Urner Erziehungs-
wesens mitgestaltet und mitgetragen. Für
Schüler und Lehrer war er der väterliche
Freund und Berater und wirkte auf diese
vor allem durch seine Persönlichkeit. Seine
Erfahrung und seine Kenntnisse im Schul-
wesen fanden Anerkennung auch über die
Grenzen des Kantons Uri hinweg.
Aus dem Tellendorf Bürglen stammend
war Thomas Herger aber auch der ge-
schichtlich interessierte Urner. Zahlreiche
grössere und kleinere historische Schriften
und Abhandlungen sind unter seiner ge-
wandten Feder entstanden. Es ist wohl ein
Geheimnis seiner Arbeitsweise, dass er in
mühsamer Kleinarbeit neben der Seelsorge
und der Arbeit in der Öffentlichkeit Zeit
fand für so ausgedehnte geschichtliche
Forschungen. Sein letztes, wohl grösstes
Werk ist die Vorbereitung einer eingehen-
den Lebensbeschreibung des von ihm hoch-
verehrten Lehrers und Mitbürgers, Weih-
bischofs Dr. Anton Gisler. Leider konnte
Thomas Herger als Herausgeber das bal-
dige Erscheinen des Werkes nicht mehr
erleben. Durch seine vielfältigen Studien
und Erfahrungen war er auch befähigt,
weitere Werke an die Hand zu nehmen,
die als Denkmale seiner Tätigkeit sein An-
denken wach halten werden. Es sei an die
Aussenrenovation der vom Verstorbenen so
heiss geliebten Jagdmattkapelle erinnert,
an die Neuanlage des Friedhofs. Ein beson-
derer Ehren- und Freudentag für Thomas
Herger war der 2. Februar 1958, wo die
unter seiner Leitung umgebaute und erneu-
erte Pfarrkirche von Erstfeld eingeweiht
wurde, neben der er am 29. November
1973 zur ewigen Ruhe gebettet wurde.

Die Anerkennunng all dieser von Thomas
Herger für Kirche und Kanton Uri gelei-
steten Dienste bedeutete die wohlverdiente
Verleihung der Würde eines Ehrendom-
herren. Das Geheimniss seiner unermüdli-
chen Tätigkeit lag in seiner Liebe zur Kir-
che, in seiner Treue zum Priestertum, in
Gebet und Messopfer und nicht zuletzt in
seiner Güte und Liebenswürdigkeit. Ehren-
domherr Herger starb schliesslich wie er
gelebt: als Arbeiter im Weinberg des Herrn.
An seinem Schreibtisch, vor einem unvoll-
endeten Artikel, vollendete er sein reiches
Priesterwirken. Gott wird an ihm erfüllen,
was er einst von seinen Mitbrüdern schrieb:
Der Herr möge ihn mit doppelter Ehre und
mit ewigem Frieden belohnen.

Dzl/or FrtiZima/z/z

Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. Max Hofer, Bischofssekretär, Basel-
Strasse 58, 4500 Solothurn

Dr. iur. Eugen Isele, Universitätsprofessor,
Schulstrasse 1, 1700 Freiburg
Markus Kaiser SJ, Redaktor, Hirschengra-
ben 86, 8001 Zürich
Gustav Kalt, Professor an der Kantons-
schule, Himmelrichtstrasse 1, 6000 Luzern

Isidor Truttmann, Pfarrer und Dekan,
6461 Isenthal
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Kurzfilme zur Fastenopfer-Aktion

Selecta-Film, die offizielle Verleihstelle der
Schweizerischen katholischen Filmkommis-
sion bietet zur Tasreaop/er-T/iemariA: für
die Arbeit in Pfarrei, Schule, Erwachsenen-
bildung usw. folgende Kurzfilme an:

flhnger in zl/r/La, Karl Gähwiler, 8', farbig.
Eindringliches aktuelles Bildmaterial über
die vom Hungertod bedrohten Gebiete Afri-
kas (Sahel und Aetiopien).

/ndfa«er.rc/uc/;sa/ um zlmazonaj, Walter
Schmandt, 30'. Dokumentarischer Bericht
über Leben und Lebensprobleme verschie-
dener Indianerstämme im Amazonasgebiet
Brasiliens, der die Frage nach den Über-
lebenschancen von Naturvölkern im tech-
nisch-industriellen Zeitalter stellt und den
Einsatz von christlichen Idealisten für diese
Menschen zeigt.

Christliche Entwicklungshilfe

Baràgemefnde von Tutoya. Walter
Schmandt, 28'. Der Film gibt Einblick in
Organisation und Wirken einer sog. Basis-
gemeinde an der Nordostküste Brasiliens.
Er überzeugt durch die Resultate, die auf
Grund einer neuen ganzheitlichen Konzep-
tion von Entwicklungsarbeit und christlicher
Mission erzielt worden sind.

zlm Fuire des C/u'mhorazo. Carl Bringer,
30', farbig. Beschreibung der gesellschaft-
liehen und wirtschaftlichen Situationen der
Hochland-Indianer in Ecuador. Ein vom
deutschen Hilfswerk «Misereor» finanzier-
ter Hilfs- und Beratungsdienst unterstützt
die Landreform, für die einige Diözesen
Land zur Verfügung gestellt haben.

Bananera Lföerrad. Peter von Gunten, s/w
und farbig, 55'. Dokumentarfilm über die
Verhältnisse und Zusammenhänge in der
Dritten Welt und ihre Beziehung zu den In-
dustrieländern.

m Madras. Piet Out, s/w, 20'. Der
Film zeigt an einem konkreten Beispiel das

Verhältnis von Not- und Entwicklungshilfe
sehr gut auf.

Bildungsfragen

Lass s/e dumm gehören werden. K. Wiehn
und W. Otte, s/w, 40'. Der Film geht auf
informativ-kritische Weise verschiedene
Probleme Afrikas an (Dorfleben, Ahnen-
kult, Schulwesen, Mission, Landwirtschaft,
Flucht in die Stadt und zeigt, dass sie nur
mit der Hebung der Bildung der Bevölke-
rung, die vom afrikanischen Menschen und
seinen Gegebenheiten und nicht von euro-
päischen Vorstellungen ausgeht, bewältigt
werden können.

Östliche Religionen

J7ö'Mc des gö«/('chen E. Stürmer,
farbig, 30'. Ein Film über das Wirken des
deutschen lesuiten Hugo Lasalle, der als
erster ein Zen-Institut in Japan erbaut hat,
um als Pionier in Wort und Tat das Ge-
sprach zwischen Christentum und Buddhis-
mus auf der Ebene der Mystik zu führen.
Lasalle ist der erste christliche Zen- Meister.

Mönche im Tihef. Gerd Vogelsang, 13',
farbig. Tibetische Mönche versuchen im
Nepal zu überleben.

Rassenfrage

Lnde des Dialogs. farbig, 27'. Einmaliges,
vielfach preisgekröntes Filmdokument über
den Rassismus in Südafrika, von Afrikanern
gedreht und ausser Landes geschmuggelt.
Der Kommentar ist leidenschaftslos, die
eindrücklichen Bilder sprechen für sich.

Zeugen des Glaubens

Dom Lfe/der Cdmara. Ernst Batta, 30'. Le-
ben und Wirken des Erzbischofs der Armen.

Ca/rz/7/o Torres. Ralph Giordano, s/w, 45'.
Eindrückliche Dokumentation über den
Weg des bekannten kolumbianischen Prie-
sters Camillo Torres vom liturgischen

Dienst zum revolutionären Kampf. Diskus-
sionsfilm ab ca. 16 Jahren.

Die Filme sind zu beziehen bei Selecta-Film,
rue de Locarno 8, 1700 Freiburg. Tel. 037
22 72 22.

Kurse und Tagungen

«Kirche und Industrie»

Die schweizerischen reformierten und katho-
lischen Arbeitsgemeinschaften «Kirche und
Industrie» führen bei der Firma Siemens-
Albis AG in Zürich-Albisrieden den 12. Kurs
«Kirche und Industrie» durch. Er steht offen
für Pfarrer, Vikare, Laientheologen sowie
Gemeindehelfer, die sich in ihrer Seelsorge-
arbeit mit den Problemen von Industrie und
Wirtschaft konfrontiert sehen. Der Kurs
dauert zwei Arbeitswochen (13.—17. Mai
1974, 17.—21. Juni 1974) und wird sowohl
praktisch als auch theoretisch (durch umfas-
sende Information, Arbeit im Betrieb, Ge-
spräche und Diskussionen mit verschiedenen
Gruppen aus dem Betrieb) Einblick in die
Probleme eines Grossbetriebes und seiner
Belegschaft vermitteln.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Kurs-
ort Zürich ist besonders für Teilnehmer aus
dem Kanton Zürich sowie den angrenzenden
Kantonen günstig gelegen. Weitere Auskünf-
te erteilt P. ßnmo Do/deregger, Leiter der
Arbeitsstelle Kirche und Industrie, Acker-
str. 57, 8005 Zürich, Telefon 01 - 42 84 66.

Priesterexerzitien 1974 in Beuron
In der Erzabtei St. Martin zu Beuron wer-
den an folgenden Terminen Priesterexerzi-
tien veranstaltet: 25.—29. 3.; 24.—28. 6.;
22.-26. 7.; 19.—23. 8.; 7.—11. 10.; 4. bis
8. 11.
Leber: P. Maternus Eckardt OSB, Beuron.
T/iema: «Ziel der Unterweisung ist Liebe
aus reinem Herzen, gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben» (1 Tim 1,5).
Anmeldungen sind zu richten an den Gäste-
pater der Erzabtei St. Martin, D-7207 Beu-
ron / Hohenzollern.

Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen

Telefon 071 22 2917

Uber 50 000 (fünfzigtausend)
theologische Fachbücher
finden Sie in der Leobuchhandlung
ständig am Lager

Religiöser, jüngerer

Katechet

(Deutscher), etwas behindert,

sucht baldmöglichst Stelle.

Auch Mithilfe in Pfarreibüro

möglich (kaufm. Ausbildung).

Offerten erbeten unter Chiffre

OFA 7256 Lz, an Orell Füssli

Werbe AG, Postfach, 6002 Lu-

zern.

Orgelbau Felsberg AG
7012 Felsberg GR

Geschäft: Telefon 081 22 51 70

Privat : Richard Freytag

Telefon 081 24 11 89

75 Jahre Orgelbau in Felsberg

TAU
ist nicht die beste Zeitschrift,
aber immerhin ein brauchbares

Hilfsmittel.

Probenummern:

TAU-Probe, Herrengasse 25,

6430 Schwyz.
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Die Pfarrei St. Michael, Ennetbaden, sucht für die Zeit

vom 6. bis 20. Juli 1974

Lagerhaus ca. 40—60 Plätze

mit

Zeltplatz
in schöner Gegend.

Zuschriften an: Kath. Pfarramt St. Michael, Grendel-

Strasse 25, 5400 Ennetbaden (AG), Tel. 056-22 51 28.

Pfarrhelfer sucht eine

Haushälterin
in ein älteres Haus. Das Haus verfügt über Ölheizung
und Waschmaschine. Stellenantritt möglich ab Ende

März, anfangs April. Freie Station und angemessener
Lohn sind selbstverständlich.

Offerten an: Anton Kälin, Pfarrhelfer, Flurweg 3,

6440 Ingenbohl, Telefon 043 - 31 17 94.

Pfarrkirche Widnau, Renovationsgerüst an
Schiff und Turm

Wir empfehlen sauber und prompt ausgeführte
Gerüstungen (auch in Zusammenarbeit mit
ortsansässigen Unternehmern).

w. Wiederkehr ag
6033 Buchrain bei Luzern 041-366460

LIENERT

KERZEN

LJ EINSIEDELN

Ihr Partner,
wenn es
um Inserate
geht

ORELL FUSSLI WERBE AG
Luzern Frankenstrasse 7/9

Bad Dürrheim

(Deutschland)

27 Register auf 2 Manualen

und Pedal, mechanische

Spiel- und elektrische Re-

gistertraktur.

Erfragen Sie unsere Ange-
bote; kurzfristige Liefe-

rung möglich.

FREIBURGER ORGELBAU

August Späth, Orgelbau-
meister, D - 7801 Hugstet-
ten über Freiburg
Herrenstr. 9, Telefon 1257

Präzisions-Turmuhren
Schalleiter-Jalousien
Zifferblätter und Zeiger
Quarzuhren ferngesteuert, temp.-unempfindlich

Revision sämtlicher Systeme
Neuvergoldungen
Turmspitzen und Kreuze

Serviceverträge
Lied-Anzeiger

TURMUHRENFABRIK MADER AG, ANDELFINGEN
Telefon (052) 41 10 26

Wie schnell sind
Ihre Werbepferde

Inserate in der
Schweizerischen
Kirchenzeitung
wirken schnell

Inserate über OFA

Ore//ft#ss/i Wes£e j4G
Luzern Frankenstrasse 7/9 Tel. 041 24 22 77
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Kath. Kirchgemeinde Villmergen sucht auf Frühjahr 1974 evtl. auch

später, einsatzfreudigen

Katecheten
Falls Sie sich nebst der Erteilung von Religionsunterricht gerne in

der Jugendseelsorge engagieren möchten, sind Sie bei uns herz-

lieh willkommen.

Auskunft erteilen:

Markus Stadler, Pfarrer, Telefon 057-616 79,

A. Kuhn, Präsident der Kirchenpflege, Telefon 057 - 6 82 53.

Pfarrer (62), in Zukunft während der Woche redaktionell tätig, sucht
mit Erlaubnis seines Ordinarius, in aufgehobene Kaplanei, Pfarr-
helferei oder Pfarrhaus

Resignatenposten
Während der Woche kämen nur 3—4 Stunden Religionsunterricht
und Krankenkommunionen in Frage. An Sonn- und Feiertagen
könnte die ganze Seelsorge (hl. Messen, Beichthören und Predig-
ten auch in italiano) übernommen werden. Wichtig ist geräumige
Wohnung wegen grosser Bibliothek, in Frage kommen die Kantone
Glarus, Schwyz, Mittelbünden, eventuell St. Gallen oder übrige
Ostschweiz.

Anfragen erbeten unter Chiffre OFA 7242 Lz an Orell Füssli Werbe
AG, Postfach, 6002 Luzern.

Katholische Kantonsrealschule St. Gallen

Zufolge Übertritts des bisherigen Amtsinhabers in die Pastoration ist die
Stelle eines

Rektors
der Knabenabteilung der Katholischen Kantonsrealschule St. Gallen neu zu
besetzen.

Die Katholische Kantonsrealschule ist eine öffentliche, vom Staat anerkannte
Schule mit ca. 25 Lehrern und 500 Schülern. Neben der Schulleitung hat der
Rektor einen reduzierten Lehrauftrag, wenn möglich in Religions- und Latein-
Unterricht, zu übernehmen.

Einem erfahrenen Lehrer und Erzieher, geistlichen oder weltlichen Standes,
bietet sich bei einer zeitgemässen, der Aufgabe entsprechenden Honorie-
rung eine schöne und dankbare Aufgabe an einer gut ausgebauten Schule.
Eine geeignete Wohnung steht zur Verfügung.

Interessenten sind eingeladen, ihre Anmeldung bis 20. März 1974 an die
Kanzlei der Kath. Administration, Klosterhof 6a,-9000 St. Gallen, zu richten,
oder sich mit dem Präsidenten des Realschulrates, Herrn Dr. Max Nieder-
mann, Goethestrasse 32a, 9008 St. Gallen, Telefon 071 -24 59 23, in Verbin-
dung zu setzen.

Katholische Administration St. Gallen

Kaplan (65), der seine Stelle aufgeben will, sucht

Resignatenposten
zur Mithilfe in der Seelsorge. Ostschweiz bevorzugt.

Anfragen erbeten unter Chiffre OFA 7265 Lz an Orell

Füssli Werbe AG, Postfach, 6002 Luzern.

Röm.-kath. Kirchgemeinde Stäfa ZH

Wir suchen auf Frühjahr 1974 einen voliamtlichen

Laientheologen oder
Katecheten
Der Aufgabenkreis wird nach Absprache festgelegt, umfasst aber
vornehmlich Religionsunterricht.

Besoldung und Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien
der Zentralkommission des Kantons Zürich.

Bewerber bitten wir, sich mit Herrn Pfarrer E. Truniger, Pfarramt
Stäfa, Telefon 01 -74 95 72 oder Herrn J. Laetsch, Präsident der
Kirchenpflege, Goethestrasse 25, 8712 Stäfa, Telefon 01 -74 93 45,

in Verbindung zu setzen.
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